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Abkürzungsverzeichnis 
 
1-14 Bereich Revision der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

A Aktiva 

Abs. Absatz 

AG Aktiengesellschaft 

EStEH Ergebnishaushalt  

EUEU Europäische Union 

EUR Euro 

f. folgende 

i. V. m. in Verbindung mit 

GemEBilBewVO Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung vom 28. Dezember 

2007 (GVBl. 2008 S. 23) 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 18.05.2006, zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333) 

GemO Gemeindeordnung vom 14.12.1973 in der Fassung vom 31.01.1994, zu-

letzt geändert am 22.12.2015 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

KomDoppikLG Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006, 

zuletzt geändert am 08.10.2013 

Land Rheinland-Pfalz 

MEUR Millionen Euro 

Nr. Nummer 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

P Passiva 

SGB SozialgesetzbuchTWL 

Stadt Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Stadt Ludwigshafen Stadt Ludwigshafen am Rhein 

TWL Technische Werke Ludwigshafen AG 

u.a. unter anderem 

VV-AfA Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegen-

ständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsricht-

linie) in der Fassung vom 23.11.2006 

VV-GemHSys VV-Gemeindehaushaltssystematik; Produktrahmenplan und Kontenrah-

menplan für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster zur Ge-

meindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung vom 23. November 
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2006 (MinBl. 2007 S. 16), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 30. 

Dezember 2016 (MinBl. 2017 S. 66) 

WBL Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen – Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen 

am Rhein 

z.B. zum Beispiel 
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1 Prüfungsauftrag 
 

1 Als Rechnungsprüfungsausschuss der  
 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
(im Folgenden „Stadt“ bzw. „Stadt Ludwigshafen“ genannt) 

 
haben wir gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 113 f. GemO den Jahresabschluss sowie dessen 
Anlagen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft.  
 

2 Die Stadt Ludwigshafen hat gemäß § 1 KomDoppikLG ihre Bücher nach den Regeln der dop-
pelten Buchführung für Gemeinden zu führen und gemäß § 108 GemO einen Jahresabschluss 
mit Anlagen zu erstellen.  
 

3 Wir als Rechnungsprüfungsausschuss bestätigen, dass wir bei unserer Prüfung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weisungen, die den Umfang, die Art 
und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen, wurden nicht getätigt. 
 

4 Gemäß § 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss einen Prüfungsbericht 
über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung zu erstellen. Der Rechnungs-
prüfungsausschuss berücksichtigt für seine Prüfungshandlungen die Prüfungstätigkeit des Be-
reichs Revision (1-14).  
 

5 Die Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerer als gesetzliche Vertreter der Stadt tragen die 
Verantwortung für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie dessen 
Anlagen und die uns gegebenen Auskünfte. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung, den Jahresabschluss sowie dessen Anlagen unter Einbeziehung 
der Buchführung und der gegebenen Auskünfte zu beurteilen.  
 

6 Gemäß § 113 Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss nebst Anlagen dahingehend zu prüfen, 
ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen erstreckt sich auch darauf, ob die 
gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen kommunal-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die Buchführung, das 
Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegen-
stände einzubeziehen. 
 
Der Rechenschaftsbericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, und ob seine sonstigen Angaben 
nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt erwe-
cken. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dargestellt sind. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst daneben weder, ob die Haushaltswirtschaft (über 
die Erstellung des Jahresabschlusses hinausgehend) vorschriftsmäßig geführt worden ist 
(§ 112 Abs. 1 Nr. 5 GemO), noch, ob die Haushaltsgrundsätze der Ordnungsmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) eingehalten wurden. Letztere Auf-
gabe hat der Gesetzgeber explizit als Kann-Aufgabe im Sinne von § 112 Abs. 2 GemO klassi-
fiziert. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere jährlichen Schlussberichte. 
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7 Nach Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses mit dessen Anlagen haben wir das 
Ergebnis gemäß § 113 Abs. 3 GemO zum Ende unseres Prüfungsberichtes in Abschnitt 3 zu-
sammengefasst. 
 
 
 

2 Art und Umfang der Prüfungen 
 
Unter Berücksichtigung der vom Bereich Revision gewonnenen Prüfungserkenntnisse haben 
wir zusätzlich eigene Prüfungstätigkeiten durchgeführt, dafür benötigte Informationen wurden 
uns seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir folgende Prüfungs-
schwerpunkte gebildet: 
 

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (für Investitionen P 4.2.1 und zur Liquiditäts-
sicherung P 4.2.2). 

 
 

Im Folgenden werden Auszüge aus den Niederschriften der Sitzungen des Rechnungsprü-
fungsausschusses eingefügt. 
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2.1 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 05.09.2018: 
 

TOP 1: Jahresabschluss 2018 
Benennung der Unterlagen – Aktiva – zur weiteren Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 28.11.2018 (Prüfung Schritt 1) 

 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz – Aktiva – be-
nannt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fraktion Vermögensgliederungscode Konto Bezeichnung

A 1.2.3 0341020 Theatergebäude - Zugang

A 1.2.3 0352020 Turn- und Sporthallen - Zugang

A 1.2.4 0492820 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes - Zugang

A 1.2.8 0821720 Spielgeräte - Zugang

A 2.2.3 1531000 gegen verbundene Unternehmen

A 1.2.2 0225020 Kinderspielplätze - Zugang

A 1.2.3 0331120 Grundschulen - Zugang

A 1.2.3 0399920 Sonstige - Zugang

A 1.2.8 0829010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.3.7 1340020 Bet. an d. Versorg.rückl. n. § 14 BBG - Zugang

A 2.2.6 1642000 gegen das Land

A 2.2.1 2120010 Einzelwertberichtigung auf Forderungen

A 1.2.4 0482220 Landesstraßen (Nebenanlagen) - Zugang

A 1.2.4 0487120 Strom - Zugang

A 1.1.1 0112020 Datenverarbeitung-Software - Zugang

A 1.2.2 0296030 Bauland - Abgang

A 1.2.10 0960020 Anlagen im Bau - Zugang

A 1.1.1 0112020 Datenverarbeitung-Software - Zugang

A 1.2.2 0231020 Ackerland - Zugang

A 1.2.2 0296030 Bauland - Abgang

A 1.2.3 0319020 sonstige Wohnbauten - Zugang

A 2.2.1 1555910 gegen den sonstigen privaten Bereich

A 1.2.2 0225020 Kinderspielplätze - Zugang

A 1.2.3 0334020 Berufliche Schulen - Zugang

A 1.2.8 0821320 Werkzeuge - Zugang

Die Grünen

im Rat

FDP

SPD

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2018 - Aktiva

Stichproben der Ratsmitglieder vom 05.09.2018

CDU
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2.2 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 28.11.2018: 
 

TOP 1: Jahresabschluss 2018 
Benennung der Unterlagen – Passiva – zur weiteren Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 30.01.2019 (Prüfung Schritt 1). 

 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz - Passiva - be-
nannt:  
 

 
  

Fraktion Verm.gl.scode Konto Bezeichnung Bewegung 2018

P 4.07 3511000 gegenüber verbundenen Unternehmen 89.416,15 €-              

P 4.08 3521000 gegenüber Untern., m.d.e Beteiligungsv. besteht 19.944,33 €-              

P 4.09 3531000 gegenüber Eigenbetrieben 2.293.517,80 €-        

P 4.07 3610000 gegenüber verbundenen Unternehmen 1.871.042,07 €-        

P 4.11 3790012 Verwahrgelder Fundgeld - Zugang 10.142,83 €-              

P 4.11 3790013 Verwahrgelder Fundgeld - Abgang 7.288,24 €                 

P 4.11 3790031 Verwahrgelder Wohngeld 127.234,66 €            

P 4.11 3795522 Wohngeld Land - Zugang 106.899,00 €-            

P 4.11 3795523 Wohngeld Land - Abgang 108.044,00 €            

P 2.2.1 2314310 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.289.770,01 €-        

P 2.2.2 2326011 Ausbaubeitrag Süd 5.709.235,00 €-        

P 2.7 2399010 Sonstige Sonderposten 6.710.321,00 €-        

P 4.02.2 3113120 I-kr. verb. Un. Lz. > 5 J. €-W. (fe. Zins) Zug. 6.605.249,73 €-        

P 4.02.1 3152312 I-kr. von Spark. > 5 J. €-W. (fester Zins) Zugang 48.610.950,56 €-      

P 4.02.2 3251312 DeKa Bank (var. Z.) Kto. 9000900010 Zugang 50.000.000,00 €-      

P 4.02.2 3271127 BNG Bank (var. Zins) 0285099000 110.000.000,00 €-    

P 4.11 3790003 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder - Abgang 2.705.246,81 €        

P 4.11 3792231 Amtshilfeersuchen 4.285.830,99 €        

P 5. 3911000 aus erhaltenen Zuwendungen 1.315.204,87 €-        

P 4.11 3791099 Abfallentsorgungsgebühren - Abgang 119.899.897,81 €    

P 4.11 3794002 Spenden Zugang 7.446.568,29 €-        

P 2.2.1 2314010 von der EU 7.401.425,89 €-        

P 2.2.2 2325910 vom sonstigen privaten Bereich 29.620.681,00 €-      

P 4.02.2 3271127 BNG Bank (var. Zins) 0285099000 110.000.000,00 €-    

P 4.11 3794002 Spenden Zugang 7.446.568,29 €-        

P 2.2.1 2315120 von privaten Unternehmen - Zugang 10.561,70 €-              

P 2.2.2 2326152 Ausbaubeitrag Notwende - Zugang 142.685,50 €-            

P 4.11 3791400 Landwirtschaftskammerbeitrag - Zugang 310.567,18 €-            

SPD

CDU

Die 

Grünen

im Rat

FDP

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2018 - Passiva

Stichproben der Ratsmitglieder vom 28.11.2018
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TOP 2:  Jahresabschluss 2018 
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Aktiva in der Sitzung am 30.01.2019 
(Prüfung Schritt 2). 

 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der Aktiva 
2018 benannt. Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungs-
prüfungsausschusses am 13.02.2019 die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen 
zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 
 

 
 
  

Fraktion
beg. 

Prüfer
BP Konto Kontobezeichnung

Buchungs-

datum
Belegnr. Beschreibung Betrag

1-14203 A 1.2.8 0821720 Spielgeräte - Zugang 27.04.2018 4402 Stahlnestschaukel Kinderspielplatz West - -             64,38 € 

1-14203 A 1.2.8 0821720 Spielgeräte - Zugang 29.05.2018 GEK0200514 , Kletterturm Robinson's Aussichtsturm 

Kontierung 

       10.150,70 € 

1-14203 A 1.2.8 0821720 Spielgeräte - Zugang 29.05.2018 GEK0200515 , Nebenarbeiten Kletterturm Robinson's 

Aussichtstu

         1.856,40 € 

1-14206 A 1.1.1 0112020 Datenverarbeitung-Software - Zugang 01.01.2018 AN102750 Umbg. Inv. KST11110017/11110023 

KTR1140217/1140220

-        1.839,00 € 

1-14206 A 1.1.1 0112020 Datenverarbeitung-Software - Zugang 27.06.2018 GEK0201885 Storno: Rechnung GEK0201885 -        6.435,81 € 

1-14206 A 1.2.10 0960020 Anlagen im Bau - Zugang (< -10.000 €; 

> 30.000 €)

16.04.2018 GEK0196637 , Neubau integrierte Leitstelle von: 

Schneider - I

       50.100,00 € 

1-14206 A 1.2.10 0960020 Anlagen im Bau - Zugang (< -10.000 €; 

> 30.000 €)

18.05.2018 GEK0199179 , Neubau integrierte Leitstelle von: 

Schneider - I

       31.200,00 € 

1-14207 A 1.2.2 0231020 Ackerland 01.02.2018 GWF_000329307 Erwerb EG Vetter/Ohlinger/Braun 

Ed1246/2

         6.105,60 € 

1-14206 A 1.2.3 0319020 sonstige Wohnbauten - Zugang 01.01.2018 AN102691 Umbuchung Fertigstellung 2017 AiB      353.168,20 € 

1-14201 A 2.2.1 1555910 gegen den sonstigen privaten Bereich (< 

-20.000 €; >2.000 €)

06.08.2018 GVR0502040 Rechnung VR4447644, Bgm.-Grünzweig-

Str. 69-73

       15.000,00 € 

1-14201 A 2.2.1 1555910 gegen den sonstigen privaten Bereich (< 

-20.000 €; >2.000 €)

14.05.2018 GVR0489189 Rechnung VR4435699, AGB 

Bauernwiesenstraße 12

         2.100,00 € 

1-14206 A 1.2.3 0334020 Berufliche Schulen - Zugang 01.01.2018 AN102695 Umbuchung Fertigstellung 2017 AiB        11.873,54 € 

1-14203 A 1.2.8 0821320 Werkzeuge - Zugang 18.04.2018 GWF_000342877 Schlüsselfräsmaschine Bayreuther Str. 65          1.694,56 € 
FDP

Grüne

SPD

Ergebnis TOP 2

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2018 - Aktiva

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 28.11.2018

CDU
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2.3 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 13.02.2019: 
 

TOP 1: Jahresabschluss 2018  
Benennung der Unterlagen - Ergebnisrechnung - zur Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 03.04.2019 (Prüfung Schritt 1). 
 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Ergebnisrechnung be-
nannt:  

 
 
 
 
 

Fraktion Ergeb. Gl. Code Konto Bezeichnung Bewegung 2018

E 10 5238520 Feuerwehrbekleidung Freiwillige Feuerwehr 45.491,60 €              

E 14 5636000 Öffentlichkeitsarbeit 395.520,48 €            

E 22 5815100 ILV - Telekommunikation 543,93 €                    

E 02 4111600 Schlüsselzuweisung C2 15.491.079,00 €-      

E 03 4211300 KB, Aufw., KE außerh. öTr mit eig. Kostenbet. 158.913,56 €-            

E 03 4242100 K.beteiligung örtl Tr vom Land 27.986.123,07 €-      

E 05 4412101 Miete, Vereine und Institutionen 46.471,01 €-              

E 05 4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Ver 2.255.196,45 €-        

E 06 4421000 Kostenerst. u Kostenuml. v verbundenen Untern. 1.974.726,20 €-        

E 06 4426200 Mitarbeiterzuzahlung für Jobticket 209.010,08 €-            

E 07 4625000 Konzessionsabgaben 9.545.515,95 €-        

E 10 5231318 BU-Unvorhergesehenes (Bau) 2.739.639,49 €        

E 10 5232316 Altlasten-Sanierungen 143.121,90 €            

E 10 5232351 Fremdreinigung - Unterhaltsreinigung - Bereiche 5.433.075,63 €        

E 11 5381000 Fahrzeuge 2.619,00 €                 

E 13 5561500 an Freie Träger 10.261.519,46 €      

E 14 5612000 Dienst- u. Fortbildungsreisen - lfd. Aufwand 283.998,81 €            

E 14 5621000 Mieten Gebäude 6.878.488,93 €        

E 15 5691000 Zuwendungen an Fraktionen 226.560,00 €            

E 18 5710000 Verlustausgleich verbundene Unternehmen 13.722.400,00 €      

E 01 4012000 Grundsteuer B 31.337.572,12 €-      

E 03 4222100 von UH-Pfl. innerh. üöTr mit eig. Kostenbet. 486.913,44 €-            

E 04 4321502 Benutzungsgebühren Bayreuther Straße 420.059,50 €-            

E 07 4611210 Erträge a.d.Veräuß. v. unbebaute Gdst. 2.874.615,97 €-        

E 10 5231323 DVGW-Kontrolle 47.034,13 €              

E 10 5232310 Bewirtschaftungskosten ECE TE V Rathaus 862.164,00 €            

E 14 5612000 Dienst- u. Fortbildungsreisen - lfd. Aufwand 283.998,81 €            

E 14 5634100 Fernmeldegebühren 488.209,27 €            

E 14 5634111 Einträge Fernsprechbücher 9.623,07 €                 

E 14 5635100 Annoncen 495.250,62 €            
E 14 5696000 Rückzahlungen an das Land für erhaltene Zuschüsse 889.639,08 €            

E 05 4417000 Beteiligung Schülerbetreuung 56.954,50 €-              

FDP E 10 5235300 Reifen 21.206,42 €              

E 13 5561600 an LuZiE 295.680,35 €            

Die 

Grünen

im Rat

CDU

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2018 - Ergebnisrechnung

Stichproben der Ratsmitglieder vom 13.02.2019

SPD
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TOP 2: Jahresabschluss 2018  
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Passiva in der Sitzung am 
03.04.2019 (Prüfung Schritt 2). 
 

Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus der Passiva 2018 benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 03.04.2019 die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln 
sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 

 
 
TOP 4: Prüfungsschwerpunkt der Jahresabschlussprüfung 2018 des Rechnungs-

prüfungsausschusses 
 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses einigen sich auf den Schwerpunkt:  
 

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (für Investitionen P 4.2.1 und zur Liquiditäts-
sicherung P 4.2.2). 
 
 

TOP 9: Jahresabschluss 2018 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 28.11.2018 – Aktiva (Prüfung Schritt 3) 
 

 
Feststellung der Prüfungsergebnisse: 

Fraktion
begl.

 Prüfer
BP Konto Belegnr. Beschreibung Betrag

1-14209 P 4.11 3794002 GVR0509443 Rechnung VR4454993, Spenden 

Zugang, Spende Edighei

-          260,00 € 

1-14209 P 4.11 3794002 GVR0513663 Rechnung VR4458889, Spenden 

Zugang_14. Festspiele 

-   100.000,00 € 

1-14209 P 4.11 3794002 GVR0521155 Rechnung VR4465727, Spenden 

Zugang, Spende Edighei

-          400,00 € 

1-14203 P 4.07 3511000 4269 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 

2018

-   351.166,63 € 

1-14203 P 4.07 3610000 GWF_00035503

4

Nutzungsentsch. Kinderparadies 

Friedensp

-     25.690,00 € 

1-142 P 2.2.1 2314020 AN103386 Umb. SK 4144200/SOPO001300-1 EU 

Umbau Stadtbibli.

-   433.305,26 € 

1-14208 P 4.11 3794002 GVR0487159 , Kinzenbach, Iris / SWH Heny Roos -          130,00 € 

1-14208 P 4.11 3794002 GVR0519634 Rechnung VR4464369, Projekte "Die 

unendliche Gesch

-     10.000,00 € 

1-14204 P 2.2.2 2326152 S006628470 Ausbaubeitag Notwende 2018 -       8.497,85 € 

1-14204 P 2.2.2 2326152 S006855995 Ausbaubeitag Notwende 2018 -            88,88 € 
FDP

Grüne

SPD

Ergebnis TOP 2

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2018 - Passiva

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 13.02.2019

CDU
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 13.02.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition A 1.1.1 – Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte – 

Sachkonto 0112020 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbeginn 

(04.12.2018) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (04.12.2018) 

A 1.1.1 1.519.383,98 EUR 
0112020 Datenverar-

beitung-Software – Zu-
gang 

587.894,32 EUR 

geprüfte Belege: AN102750 über -1.839,00 EUR und GEK0201885 über -6.435,81 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind Computerprogramme bzw. Lizenzen als immaterielle Vermögensge-
genstände in der Bilanz zu aktivieren. 
 
(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO1 sind Vermögensgegenstände höchstens mit den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen gemäß § 35 
GemHVO, anzusetzen. 
 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in glei-
chen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer2. Für die Bestimmungen der wirt-
schaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom fachlich zuständigen Mi-
nisterium bekannt gegebene Abschreibungstabelle3 für Gemeinden anzuwenden. 
 
  

                                                
1 Wertansätze der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten (neue Fassung ab 01.01.2019) 
2 entspricht der linearen Abschreibung 
3 Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung 

der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) vom 23.11.2006 mit dazugehöriger Anlage 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: AN102750 über -1.839,00 EUR 
 

Bei dem Beleg AN102750 über -1.839,00 EUR handelt es sich um eine Umbuchung eines 
Restbuchwertes einer in der Anlagenbuchhaltung auf der Anlage-Nr. ANL0077114 bilanzierten 
Software: 
 

 
 

 
 
Mit Rechnung vom 18.11.2014 stellte das Unternehmen S. GmbH4 der Stadt für ihre im Zeit-
raum vom 22. bis 28.08.2014 erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit der Erstellung 
und Dokumentation der Software „S. für eAkte, FIPS-Jobs für Gewerbesteuer“ den Betrag in 
Höhe von 5.807,20 EUR in Rechnung. Mit Buchungsdatum 28.08.2014 (=Lieferdatum)5 wurde 
die Software auf der Anlage-Nr. ANL0077114 bilanziert. Nachdem der Bereich 1-11 als Owner 
der Software den Auftrag zur Beschaffung erteilt hatte, wurde die Software unter Verwendung 
des Kostenstellen Codes 11110017 (E-Government) und dem Kostenträger Code 1140217 
(Bereitstellung E-Government) gebucht (vgl. nachfolgenden Auszug aus dem WfMS): 
 

 
 
Anschließend wurde die Software nach der Kategorisierung als Standardsoftware gemäß der 
Abschreibungsrichtlinie VV-AfA über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben: 
 

 
 

                                                
4 Anlage 01 
5 Anlage 01: dazugehörige Rechnung 
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Zum Buchungsdatum 31.12.2017 (Jahresabschluss 2017) ergab sich unter Berücksichtigung 
der Abschreibungen ein aktueller Restbuchwert in Höhe von 1.839,00 EUR: 
 

 
 

 
 
Die zuständige Sachbearbeiterin Frau K. (1-100) führte auf entsprechende Nachfrage seitens 
1-14206 mit Email vom 05.12.2018 aus, im Rahmen der zum Jahresabschluss 2017 durchge-
führten Inventur im Dezernat 1 sei aufgefallen, dass die ursprünglich bei der Buchung verwen-
deten Kostenstellen und Kostenträger Codes im Rahmen der neu eingeführten Buchungs-
struktur nicht mehr existent waren. Aufgrund dessen habe die Geschäftsbuchhaltung die Um-
buchung des Restbuchwertes in Höhe von 1.839,00 EUR unter Verwendung des neuen Kos-
tenstellen Code (11110023 IT-Anwendungen) und des neuen Kostenträger Code (1140220 
DMS/E-Akte) durchgeführt.  
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2.2 Belegnummer: GEK0201885 über -6.435,81 EUR 
 
Bei dem Beleg GEK0201885 über -6.435,81 EUR handelt es sich um eine Stornierung eines 
seitens der Geschäftsbuchhaltung (2-114) an den Kreditor aus buchungstechnischen Gründen 
falsch ausgezahlten Rechnungsbetrags. Die Zahlung sollte für die Bestellung von Schulsoft-
ware erfolgen: 
 
 

 
 
Mit Rechnung vom 28.06.2018 stellte das Unternehmen S. AG6 der Stadt für die Lieferung7 
von Schulsoftware (drei Schulungspakete) einen Betrag in Höhe von insgesamt 2.145,27 EUR 
in Rechnung. Als die zuständige Sachbearbeiterin der Geschäftsbuchhaltung Frau S. (2-114) 
den Vorgang im städtischen Buchungssystem nsk erfasste, wurde der Betrag von 2.145,27 
EUR aus buchungstechnischen Gründen8 mit der dreifachen Menge multipliziert. Damit ergab 
sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 6.435,81 EUR (3 x 2.145,27 EUR) für die Auszahlung 
(siehe unten): 
 

 
 
Unmittelbar danach bemerkte sie den Fehler (vgl. Zeitstempel) und stornierte die Auszahlung: 
 

 
 
Der Betrag in Höhe von 6.435,81 EUR kam nicht zu Auszahlung (siehe unten Auszug aus dem 
Modul Explorer Sachposten, der über die Externe Belegnummer abrufbar ist): 
 
 
 

                                                
6 Anlage 02 
7 auf entsprechend erfolgte Bestellung 
8 neben der Menge ist im nsk beim Erfassen auch der Betrag anzugleichen, was im vorliegenden Fall 

nicht erfolgte (vgl. Email von Frau S. vom 06.12.2018 
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Nachrichtlich: 
 
(1) Der korrekte Zahlungsbetrag in Höhe von 2.145,27 EUR wurde mit Buchungsdatum 
27.06.2018 seitens der zuständigen Sachbearbeiterin Frau S. (2-114) erneut gebucht und am 
30.08.2018 seitens der zuständigen Sachbearbeiterin der Stadtkasse Frau E. (2-12) an den 
Kreditor gezahlt: 
 

 

 
 
 
(2) Die Schulsoftware wurde in der Anlagenbuchhaltung auf der Anlage-Nr. ANL0078922 
mit dem Betrag in Höhe von 2.145,27 EUR und mit Buchungsdatum 27.06.2018 bilanziert: 
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Die Software wird nach der Festsetzung als Standardsoftware gemäß der Abschreibungsricht-
linie VV-AfA beginnend mit dem Startdatum 01.06.2018 über einen Zeitraum von fünf Jahren 
abgeschrieben: 
 

 
 
Der seitens der Geschäftsbuchhaltung (2-114) initiierte Abschreibungslauf für den Jahresab-
schluss 2018 wird in der Regel in den Monaten Mai/Juni 2019 gestartet. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: 02 Rechnungsbelege 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 01: 
 
Rechnung vom 18.11.2014 
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Anlage 02: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 13.02.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition A 1.2.10 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – 

Sachkonto 0960020  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbeginn 

(04.12.2018) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (04.12.2018) 

A 1.2.10 91.434.627,95 EUR 
0960020 Anlagen im 

Bau – Zugang 
9.489.635,18 EUR 

geprüfte Belege: GEK0196637 über 50.100,00 EUR und GEK0199179 über 31.200,00 EUR 

 
 

2. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufver-
mögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die Pos-
ten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 4 GemHVO sind die geleisteten Anzahlungen und die Anlagen im Bau 
im Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz der Bilanzposition A 1.2.10 zuzuordnen. Da-
bei sind als Anlagen im Bau die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der noch nicht zum 
Bilanzstichtag fertiggestellten Anlagen auszuweisen9. Es kann sich dabei um Gebäude, sons-
tige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter handeln. Die entstehen-
den Kosten werden vorübergehend unter der Kontenart 096 erfasst und gleichzeitig aktiviert. 
Ist die Anlage fertiggestellt, werden die auf der Anlage im Bau gebuchten Kosten auf das ent-
sprechende Anlagekonto umgebucht und aktiviert (z. B. Gebäude). Dabei zeigt das betref-
fende Anlagenkonto die Anschaffungskosten des neuen Vermögensgegenstandes an. Ein 
Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ist dann  
 

                                                
9 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
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fertiggestellt, wenn er zur bestimmungsgemäßen dauernden Nutzung eingesetzt werden kann, 
d. h. wenn er sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet10. 

 
3. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: GEK0196637 über 50.100,00 Euro 

 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 50.100,00 EUR handelt es sich um die seitens des Unternehmens 
S. erstellte Rechnung vom 16.04.2018 (vierte Abschlagszahlung zum Bestellzeichen LUA-17-
006356 siehe unten und Anlage 01) für die im Rahmen des Neubaus der integrierten Leitstelle 
erbrachten Tischlerarbeiten (Gewerk Tischler Einbaumöbel): 
 

  
 
Die gesamte Rechnung aus dem WfMS kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
Die zu prüfende Abschlagszahlung wurde gleichzeitig auf der Anlage im Bau AIB-0000692 mit 
Anschaffungskoten in Höhe von 50.100,00 EUR aktiviert: 

                                                
10 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
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Sämtliche auf der Anlage im Bau vorhandenen Buchungsvorgänge können im Rahmen der 
Sitzung eingesehen werden. 
 
2.2 Belegnummer: GEK0199179 über 31.200,00 Euro 

 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 31.200,00 EUR handelt es sich um die seitens des Unternehmens 
S. erstellte Rechnung vom 22.05.2018 (fünfte Abschlagszahlung zum Bestellzeichen LUA-17-
006356 siehe unten und Anlage 01) für die im Rahmen des Neubaus der integrierten Leitstelle 
erbrachten Tischlerarbeiten (Gewerk Tischler Einbaumöbel): 
 

  
 
Die Rechnung aus dem WfMS kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden.  
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Gleichzeitig wurde der Betrag auf der Anlage im Bau AIB-0000692 mit Anschaffungskosten in 
Höhe von 31.200,00 EUR aktiviert: 
 

 
 

 
Sämtliche auf der Anlage im Bau vorhandenen Buchungsvorgänge können im Rahmen der 
Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 01: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 13.02.2019 

 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Aktiva A 1.2.2 „unbebaute Grundstücke“hier: Sachkonto 0231020 

Ackerland 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Position Aktiva 

Gesamtwert der Position 
bei Prüfungsbeginn 
(14.01.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(15.01.2019) 

A 1.2.2 175.205.972,29 EUR 0231020 74.776,82 EUR 

geprüfter Beleg:   GWF_000329307 Erwerb des Flurstücks Edigheim 1246/2 von einer  
                               Erbgemeinschaft (6.105,60 Euro) 

 

 
 

 Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist kommunales 
Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der städtischen Grundstücke 
sind die §§ 33 ff GemHVO11 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensge-
genstände höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit de-
ren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 
GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie 
nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen Nutzung unterliegen.12 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und  
 
 
 

                                                
11 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
12 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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BP Konto Kontobezeichnung
Buchungs-

datum
Belegnr. Beschreibung Betrag

grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu bewer-
ten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensge-
genstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem 
Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich aus dem Anschaf-
fungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen Anschaffungskosten zu-
sammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und 
die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine 
Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 
Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Son-
derkosten der Fertigung. 
 
 
(3) Vorsichtige Bewertung: Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO gilt der allgemeine Bewer-
tungsgrundsatz, dass vorsichtig zu bewerten ist. Vorhersehbare Risiken und Verluste sind bi-
lanziell zu berücksichtigen. Im Falle einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung sind 
zudem bei Vermögengegenständen des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibun-
gen vorzunehmen um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der 
ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich zu einem späteren Zeitpunkt heraus, dass 
die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in 
dem Umfang der Werterhöhung zuzuschreiben (§ 35 Abs. 4 GemHVO). 
 
 
 

 Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss über-
prüft: 

 
Beleg GWF_000329307 

 
 

 
 
Bei dieser Belegnummer handelt es sich um die Verbuchung des von der Stadt Ludwigshafen 
an eine Erbengemeinschaft zu zahlenden Kaufpreises für den Erwerb des Flurstücks Nr. 
1246/2 in der Gemarkung Edigheim. Der Quadratmeterpreis beläuft sich auf 4,80 Euro/m², die 
Fläche des Flurstückes beträgt 1.272 m². Der Kaufpreis entspricht auskunftsgemäß des Be-
reichs Immobilien dem aktuellen Bodenrichtwert der Bodenrichtwertzone für Landwirtschafts-
flächen (BRW-Zone Nr. 7901). 
 
Die Fläche wurde zur Realisierung der planfestgestellten Maßnahme der Renaturierung des 
Altrheingrabens erworben. Die erforderliche Mittelfreigabe von 2-11 (Bereich Finanzen) liegt 
bei 4-15 (Bereich Umwelt) vor. Nach Ankauf durch 2-13 (Bereich Immobilien) ging das Flur-
stück in die Inhaberschaft des Bereichs Umwelt (4-15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1.2.2 0231020 Ackerland 01.02.2018 GWF_000329307 Erwerb EG Vetter/Ohlinger/Braun 

Ed1246/2

         6.105,60 € 
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Das neu erworbene Flurstück wurde unter der Anlagenummer ANL0078592 in die Anlagen-
buchhaltung eingebucht. 
 
 

 
 
Der Buchwert setzt sich zusammen aus Kaufpreis (6.105,60 Euro), Notarkosten (295,72 Euro) 
und Grunderwerbssteuer (305,00 Euro). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
 
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207:  1-14:  1-142: 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 Aktiva A 1.2.2 unbebaute Grundstücke Ackerland 
1-14 30 19/____ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
1-14207   Aktiva A 1.2.2 unbebaute Grundstücke Ackerland 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 13.02.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition A 1.2.3 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte – Sachkonto 0319020 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbeginn 

(29.05.2017) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (29.05.2017) 

 
A 1.2.3 

 
430.380.624,72 EUR 

0319020 sonstige 
Wohnbauten - Zugang 

 
1.217.355,26 EUR 

geprüfter Beleg: AN102691 über 353.168,20 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städtischen Vermögensgegen-
stände die in § 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff GemHVO verankerten allgemeinen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO13 sind 
Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK), 
vermindert um Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO, anzusetzen. 
 
(2) Anschaffungskosten gemäß § 34 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden kön-
nen. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachtäglichen An-
schaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen. 
 
(3) Herstellungskosten gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Ver-
mögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand 
hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die 
Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der Berechnung der Herstellungs-
kosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen  
 

                                                
13 Wertansätze der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten (neue Fassung ab 01.01.2019) 



36 
 
 

Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des 
Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden, als sie 
auf den Zeitraum der Her- 
stellung entfallen. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Ein-
richtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen sowie für zusätzliche Altersver-
sorgung dürfen nicht eingerechnet werden. 
 
(4) Gemäß § 47 Abs. 4 GemHVO sind die AHK der noch nicht zum Bilanzstichtag fertigge-
stellten Anlagen als Anlagen im Bau auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bilanzposition  
A 1.2.10 auszuweisen14. Es kann sich dabei um Gebäude, sonstige Bauten, Maschinen, Trans-
portanlagen und andere Anlagegüter handeln. Die entstehenden Kosten werden vorüberge-
hend unter der Kontenart 096 erfasst. Ist die Anlage fertiggestellt, werden die auf der Anlage 
im Bau gebuchten Kosten auf das entsprechende Anlagekonto umgebucht und aktiviert (z. B. 
Gebäude). Dabei zeigt das betreffende Anlagenkonto die Anschaffungskosten des neuen Ver-
mögensgegenstandes an. Ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ist dann fertig-
gestellt, wenn er zur bestimmungsgemäßen dauernden Nutzung eingesetzt werden kann, d. 
h. wenn er sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet15. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auf dem Sachkonto 0319020 werden die entstandenen Anschaffungskosten zu den städti-
schen sonstigen Wohnbauten gebucht. Nachfolgende Stichprobe mit der Belegnummer 
AN102691 wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 
Bei dem Beleg AN102691 über 353.168,20 EUR handelt sich um eine Umbuchung eines Teil-
betrages aus dem Gesamtbetrag in Höhe von 706.336,41 EUR nach Fertigstellung der Anlage 
im Bau AiB-0000834 „Neubau Asylunterkünfte F.-straße“. Gemäß § 1 Landesaufnahmegesetz 
hat die Stadt für die Unterbringung von Asylsuchenden entsprechende Unterbringungsmög-
lichkeiten zu organisieren. Aufgrund der vermehrten Zuweisung von Flüchtlingen im Jahr 2015 
waren daher neue Unterbringungsmöglichkeiten zu errichten. Der Stadtrat hat in seiner Sit-
zung am 27.04.2015 den Neubau der Asylunterkünfte genehmigt. Aufgrund dessen wurde für 
die zu ergreifenden Baumaßnahmen die Anlage im Bau AiB-0000834 eingerichtet und mit den 
entsprechenden Anschaffungskosten (Baukosten) bebucht. Ein Ausdruck der vollständigen 
Anlage im Bau ist im Rahmen der Sitzung einsehbar. Mittels Fertigstellungsmeldung16 (nicht 
datiert) teilte der zuständige Abteilungsleiter Herr K. (4-132) das Datum der Fertigstellung der 
Baumaßnahme  

                                                
14 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
15 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
16 kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden 
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zum 31.12.2017 mit. Daraufhin buchte die zuständige Sachbearbeiterin der Anlagenbuchhal-
tung Frau R. (2-114) den Gesamtbetrag in Höhe von 706.336,41 EUR anteilig (zur Hälfte) auf 
die korrespondierenden Anlagenkonten ANL0078243 „Asylbewerberunterkunft F.-straße 3a“ 
und ANL0078242 „Asylbewerberunterkunft F.-straße 3“ um (= Aktivierung am 11.06.2018): 
 

 
 
Auszüge aus den Anlagenposten: 
 

 
 
Aktuell befindet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 25.925,15 EUR auf der Anlage im Bau 
(Summe aus 19.040,00 EUR, 186,48 EUR, 6.350,00 EUR und 348,67 EUR, vgl. Rechnungen 
mit Buchungsdatum 01.01.2018 und 17.01.2018) und die AiB-0000835 ist noch nicht gesperrt: 
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Der zu überprüfende Gesamtbetrag von 353.168,20 EUR wurde als Anschaffungskosten auf 
der Anlagennummer ANL0078243 entsprechend bilanziert: 
 

 
 

 
 
 
Nachrichtlich in der Folge die zweite Bilanzierung auf der Anlage ANL0078242: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
Bitte prüfen, ob die AiB-0000834 wirklich beendet ist und gesperrt werden kann. Wenn ja Rest-
buchwert (25.925,15 €) bilanzieren. 

 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 13.02.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition A 1.2.3 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte – Sachkonto 0334020 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbeginn 

(04.12.2018) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (04.12.2018) 

A 1.2.3 430.380.624,72 EUR 
0334020 Berufliche 
Schulen – Zugang 

1.378.762,87 EUR 

geprüfter Beleg: AN102695 über 11.873,54 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städtischen Vermögensgegen-
stände die in § 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff GemHVO verankerten allgemeinen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO17 sind 
Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK), 
vermindert um Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO, anzusetzen. 
 
(2) Anschaffungskosten gemäß § 34 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden kön-
nen. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachtäglichen An-
schaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen. 
 
(3) Herstellungskosten gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Ver-
mögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand 
hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die 
Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der Berechnung der Herstellungs-
kosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen  
 

                                                
17 Wertansätze der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten (neue Fassung ab 01.01.2019) 
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Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des 
Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden, als sie 
auf den Zeitraum der Her- 
stellung entfallen. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Ein-
richtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen sowie für zusätzliche Altersver-
sorgung dürfen nicht eingerechnet werden. 
 
(4) Gemäß § 47 Abs. 4 GemHVO sind die AHK der noch nicht zum Bilanzstichtag fertigge-
stellten Anlagen als Anlagen im Bau auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bilanzposition  
A 1.2.10 auszuweisen18. Es kann sich dabei um Gebäude, sonstige Bauten, Maschinen, Trans-
portanlagen und andere Anlagegüter handeln. Die entstehenden Kosten werden vorüberge-
hend unter der Kontenart 096 erfasst. Ist die Anlage fertiggestellt, werden die auf der Anlage 
im Bau gebuchten Kosten auf das entsprechende Anlagekonto umgebucht und aktiviert (z. B. 
Gebäude). Dabei zeigt das betreffende Anlagenkonto die Anschaffungskosten des neuen Ver-
mögensgegenstandes an. Ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ist dann fertig-
gestellt, wenn er zur bestimmungsgemäßen dauernden Nutzung eingesetzt werden kann, d. 
h. wenn er sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet19. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auf dem Sachkonto 0334020 werden die entstandenen Anschaffungskosten zu den städti-
schen Berufsschulen gebucht. Nachfolgende Stichprobe mit der Belegnummer AN102695 
wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 
Bei dem Beleg AN102695 über 11.873,54 EUR handelt sich um eine Umbuchung nach Fer-
tigstellung der Anlage im Bau AiB-0000835 „GVS BBS Wirtschaft 1“. Im Rahmen einer Gefah-
renverhütungsschau (GVS) in der Berufsbildenden Schule Wirtschaft 1 stellte die untere Bau-
aufsichtsbehörde erhebliche Mängel im Zusammenhang mit der gefahrlosen Nutzung des Ge-
bäudes fest. Um eine gefahrlose Nutzung der Schule zu gewährleisten, waren die Mängel zu 
beseitigen. Aufgrund dessen wurde für die zu ergreifenden Baumaßnahmen20 die Anlage im 
Bau AiB-0000835 „GVS BBS Wirtschaft 1“ eingerichtet und mit den entsprechenden Anschaf-
fungskosten (Baukosten) bebucht. Ein Ausdruck der vollständigen Anlage im Bau ist im Rah-
men der Sitzung einsehbar. Mittels Fertigstellungsmeldung vom 12.01.2018 teilte der zustän-
dige Abteilungsleiter Herr K. 4-13221 das Datum der Fertigstellung der Baumaßnahme zum 
31.12.2017 mit. Daraufhin buchte die zuständige Sachbearbeiterin der Anlagenbuchhaltung 
Frau R. (2-114) einen Betrag in Höhe von 1.069.288,97 EUR auf das korrespondierende An-
lagenkonto ANL0002422 um (=  

                                                
18 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
19 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
20 Genehmigung der Maßnahme mittels Beschluss des BGA vom 25.01.2016 
21 kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden 
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Aktivierung am 11.06.2018). Auf entsprechende Nachfrage22 führte die zuständige Sachbear-
beiterin Frau S. (2-114) mit Email vom 10.12.2018 aus, bei dem ebenfalls von der AiB-0000835 
auf die Anlage ANL0002422 umgebuchten und aktivierten Gesamtbetrag in Höhe von 
11.873,54 EUR (vgl. unten in den Anlageposten) handle es sich um Rechnungen, die nach 
der Fertigstellung des Gebäudes bei der Stadt eingegangen und auf der AiB-0000835 gebucht 
worden seien: 
 

 
 
Auszug aus den Anlagenposten: 
 

 

 
 
Aktuell befindet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 47.916,20 EUR auf der Anlage im Bau 
(Summe aus 45.393,00 EUR und 2.523,20 EUR, vgl. Rechnungen vom 31.05.2018 und 
30.06.2018) und die AiB-0000835 ist noch nicht gesperrt: 
 
 
 
 
 

                                                
22 per Email vom 29.11.2018 
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Der zu überprüfende Gesamtbetrag von 11.873,54 EUR wurde als Anschaffungskosten auf 
der Anlagennummer ANL0002422 entsprechend bilanziert: 
 

 
 

 

 



44 
 
 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
Der Restbuchwert von 47.916,20 € sollte nach Prüfung der endgültigen Fertigstellung 
AiB0000835 bilanziert werden. AiB bitte sperren (ggf.) Abschreibungszeitraum bitte überprü-
fen. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  
Begleitende Prüferin bei 1-14   
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 13.02.2019 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanz Aktiva 1.2.8 – Sachkonto 0821320  - Werkzeuge - Zugang 

 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(25.04.2018) 

Sachkonto 0821320 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(07.01.2019) 
 

1.2.8 1.645.475,29 EUR Werkzeuge - Zugang 46.261,69 EUR 
 

geprüfter Beleg: 
1. GWF_000342877, Schlüsselfräsmaschine, Bayreuther Str. 65, 1.694,56 € 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbindlich-

keiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden (§§ 
93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff KomDoppikLG zu 
beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der 
Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der Sonderpos-
ten, der Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 GemHVO sind in 
der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonder-
posten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten 
vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die Posten der Aktivseite dürfen 
nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Ver-
ordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 47 Abs. 4,5 GemHVO 
entsprechend. Die Vermögensgegenstände sind unter Absatz 4, Posten 1.2.8 als Ge-
genstände der „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ in der Kontenklasse 0 (Aktiva) aus-
zuweisen und mithin als Vermögen bilanziell zu aktivieren. 
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1.3 Abschreibung  von Vermögensgegenständen 
  

Gem. § 35 I GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmä-
ßige Abschreibungen zu vermindern. Entsprechend dem Grundsatz der Einzelbewer-
tung (§ 33 I 2 Nr. 2 GemHVO) ist für jeden einzelnen Vermögensgegenstand ein Ab-
schreibungsplan zu erstellen. Die Abschreibung beginnt grundsätzlich mit Lieferung o-
der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes im Laufe des Haushaltsjahres und er-
folgt zeitanteilig. Die Fertigstellung ist erfolgt, wenn der Vermögensgegenstand bestim-
mungsgemäß genutzt werden kann; auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Ingebrauch-
nahme kommt es nicht an (siehe Ziffer 1 VV-AfA). 
Die planmäßige Abschreibung erfolgt grds. in gleichen Jahresraten über die wirtschaft-
liche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Diese ergibt sich aus der Abschreibungs-
tabelle für Gemeinden (siehe Ziffer 1.1 VV-AfA). 
Bei Beschaffungen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410,00 EUR ohne 
Umsatzsteuer, handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Ziffer 3 VV-AfA). 
Diese müssen gem. § 32 V GemHVO nicht erfasst werden und können gem. § 35 III 
GemHVO im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam gebucht oder 
voll abgeschrieben werden. 
 
 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
  
 
2.1 GWF_000342877, Schlüsselfräsmaschine, Bayreuther Str., 1.694,56 €  

Der Bereich 5-12 hat zwei Schlüsselfräsmaschinen für die Abteilung 5-121 – Wohn-
raumsicherung, zum Gesamtpreis von 3.389,12 € (Einzelpreis 1.694,56 €) für die 
Hausverwaltungen Bayreuther- und Kropsburgstraße beschafft. 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Verbuchung der Schlüsselfräsmaschine für 
die Hausverwaltung Bayreuther Str.  
 

 
 

Die Fräsmaschine ist ein Werkzeug mit einem Anschaffungspreis von über 410 €, für 
die entsprechend der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermö-
gensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie 
– VV-AfA) eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren vorgesehen ist. 
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Die Anschaffung erfolgte im April 2018 (Rechnungsdatum 18.04.2018), demgemäß erfolgt die 
Abschreibung in 2018 für 9 Monate. Die Verbuchung der Abschreibungen für das Jahr 2018 
durch die Geschäftsbuchhaltung war zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage noch nicht er-
folgt. Der Buchwert beläuft sich auf 1.694,56 € (Rechnungsbetrag:3.218,90 € abzüglich des 
Skontoabzugs: 64,38 € /2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



48 
 
 

Anlage 1: Rechnung  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14:  1-142: 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion  :  
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 13.02.2019 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanz Aktiva 1.2.8 – Sachkonto 0821720 - Spielgeräte - Zugang 

 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(25.04.2018) 

Sachkonto 0821720 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(07.01.2019) 
 

1.2.8 1.645.475,29 EUR Spielgeräte - Zugang 39.458,22 EUR 
 

geprüfte Belege: 
2. Beleg Nr. 4402, Stahlnestschaukel Kinderspielplatz West, - 64,38 € 
3. GEK 0200514, Kletterturm Robinsons Aussichtsturm, 10.150,70 € 
4. GEK 0200515, Nebenarbeiten, Kletterturm, Robinsons Aussichtsturm, 1.856,40 € 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbindlich-

keiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden (§§ 
93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff KomDoppikLG zu 
beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den Regeln 
der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur Änderung der 
Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, der Sonderpos-
ten, der Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 GemHVO sind in 
der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonder-
posten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten 
vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die Posten der Aktivseite dürfen 
nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Ver-
ordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 47 Abs. 4,5 GemHVO 
entsprechend. Die Vermögensgegenstände sind unter Absatz 4, Posten 1.2.8 als Ge-
genstände der „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ in der Kontenklasse 0 (Aktiva) aus-
zuweisen und mithin als Vermögen bilanziell zu aktivieren. 
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1.3 Abschreibung von Vermögensgegenständen 
  

Gem. § 35 I GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmä-
ßige Abschreibungen zu vermindern. Entsprechend dem Grundsatz der Einzelbewer-
tung (§ 33 I 2 Nr. 2 GemHVO) ist für jeden einzelnen Vermögensgegenstand ein Ab-
schreibungsplan zu erstellen. Die Abschreibung beginnt grundsätzlich mit Lieferung o-
der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes im Laufe des Haushaltsjahres und er-
folgt zeitanteilig. Die Fertigstellung ist erfolgt, wenn der Vermögensgegenstand bestim-
mungsgemäß genutzt werden kann; auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Ingebrauch-
nahme kommt es nicht an (siehe Ziffer 1 VV-AfA). 
Die planmäßige Abschreibung erfolgt grds. in gleichen Jahresraten über die wirtschaft-
liche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Diese ergibt sich aus der Abschreibungs-
tabelle für Gemeinden (siehe Ziffer 1.1 VV-AfA). 
Bei Beschaffungen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410,00 EUR ohne 
Umsatzsteuer, handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Ziffer 3 VV-AfA). 
Diese müssen gem. § 32 V GemHVO nicht erfasst werden und können gem. § 35 III 
GemHVO im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam gebucht oder 
voll abgeschrieben werden. 
 
 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
  
 
2.1 Beleg Nr. 4402, Stahlnestschaukel Kinderspielplatz West, - 64,38 € 

Bei der Stichprobe handelt es sich um die Verbuchung eines 2-prozentigen 
Skontoabzugs in Höhe von 64,38 € aus einem Rechnungsbetrag in Höhe von 3.218,90 
€ für die Beschaffung einer Stahlnestschaukel für den Kinderspielplatz West.  
 

 

 
 

 
 
Die Rechnung ist als Anlage beigefügt. 
 

 
Die Stahlnetzschaukel ist ein Spielgerät mit einem Anschaffungspreis von über 410 €, 
für die entsprechend der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermö-
gensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie 
– VV-AfA) eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren vorgesehen ist. 
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Die Anschaffung erfolgte im April 2018 (Rechnungsdatum 07.04.2018), demgemäß erfolgt die 
Abschreibung in 2018 für 9 Monate. Die Verbuchung der Abschreibungen für das Jahr 2018 
durch die Geschäftsbuchhaltung war zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage noch nicht er-
folgt. Der Buchwert beläuft sich auf 3.154,52 € (Rechnungsbetrag:3.218,90 € abzüglich des 
Skontoabzugs: 64,38 €). 
 
 

 
 
 
2.2.  GEK 0200514, Kletterturm Robinsons Aussichtsturm, 10.150,70 € und  

2.3.  GEK 0200515, Nebenarbeiten, Kletterturm, Robinsons Aussichtsturm, 1.856,40 € 

Bei der Stichprobe handelt es sich um die Beschaffung einer Holz-Kletterturms „Robin-
sons Aussichtsturm“ für die Erich-Kästner-Schule zum Preis von 10.150 € brutto ein-
schließlich Montage sowie die für die Montage erforderlichen Nebenarbeiten (Bauzaun 
aufstellen, Fundamentaushub und Fallschutzsand) zum Preis von 1.856,40 €, insge-
samt 12.007,10 €. 
 

 
 
Die Rechnungen sind als Anlage beigefügt. 
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Der Kletterturm ist ein Spielgerät mit einem Anschaffungspreis von über 410 €, für die 
entsprechend der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensge-
genständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-
AfA) eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren vorgesehen ist. 

 
 

  

 
 
 
Die Anschaffung erfolgte im Mai 2018 (Rechnungsdatum 29.05.2018), demgemäß erfolgt die 
Abschreibung in 2018 für 8 Monate. Die Verbuchung der Abschreibungen für das Jahr 2018 
durch die Geschäftsbuchhaltung war zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage noch nicht er-
folgt.  
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Anlage 1: Rechnung zu Stichprobe 2.1 
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Anlage 2 : Rechnung zu Stichprobe 2.2. 
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Anlage 3: Rechnung zu Stichprobe 2.3 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollzieh-
 bar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14:  1-142: 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 13.02.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition A 2.2.1 – Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderun-

gen aus Transferleistungen – Sachkonto 1555910 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbeginn 

(2019) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(2019) 

 
A 2.2.1 

 
EUR 

1555910 
Gegen den sonstigen 

privaten Bereich 
 

 
EUR 

geprüfte Belege:  
 
1. Belegnr. GVR0502040 Rechnung VR 4447644, Bgm.- Grünzweig-Str., über 15.000,-- EUR 
2. Belegnr. GVR0489189 Rechnung VR4435699, AGB Bauernwiesenstraße  über     2.100,-- EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städtischen Vermögensgegen-
stände die in § 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff GemHVO verankerten allgemeinen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu beachten. Ausgewiesen werden hier die For-
derungen aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren, Beiträgen (bspw BauGB) und Trans-
ferleistungen 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auf dem Sachkonto 1555910 werden unter anderem auch Zwangsgeldfestsetzungen gem.  
§ 144 Baugesetzbuch gegen bauunwillige Grundstückseigentümer vom Bereich 4-16 (Stadt-
vermessung und Stadterneuerung) gebucht. Nachfolgende Stichproben wurden nach Auswahl 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
zu Beleg 1) 
 

 
 

 
 
 
Auskunftsgemäß hat der Grundstückseigentümer über seinen Rechtsanwalt Widerspruch ge-
gen den Zwangsgeldfestsetzungsbescheid vom 07.08.2018 zur Erfüllung sanierungsrechtli-
cher Auflagen aus einem Grundstückskaufvertrag eingelegt. Der Widerspruch wird vom Be-
reich Recht unter dem Aktenzeichen 1-132/18-44993 bearbeitet. Da keine sofortige Vollzie-
hung der Verfügung angeordnet wurde, ist wegen des Widerspruches bis zu seiner rechtlichen 
Klärung eine Mahnsperre bei der Stadtkasse eingelegt worden.  
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zu Beleg 2) 
Auskunftsgemäß handelt es sich um die 4. Rate (von 5 Raten) über die Ablösung eines Aus-
gleichsbetrages gem. § 152 ff. BauGB zum 30.06.2018 i.H.v. 2.100,-- DM aus einer Vereinba-
rung zwischen den Grundstückseigentümern und der Stadtverwaltung Ludwigshafen vom 
23.09.201 über insges. 10.860,00 EUR Ablösebetrag. Die Rate ist vom Bereich Stadtvermes-
sung und Stadterneuerung am 22.05.2018 rechtzeitig und vollständig über das städtische Fi-
nanzverfahren newsystem@kommunal erfasst und eingebucht worden. Die Forderung ist am 
22.05.2018 bei der Stadtverwaltung eingegangen bzw. wertgestellt worden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
Anlagen: 1 Rechnung 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.4 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.04.2019 
 
Nicht öffentlicher Teil: 
 
TOP 3: Jahresabschluss 2018 

Benennung der Unterlagen – Finanzrechnung – zur weiteren Verwendung 
einer Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 04.09.2019, Prüfung Schritt 1 

 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Finanzrechnung be-
nannt: 
 

 
 
  

Fraktion Finanz. Gl. Code Konto Bezeichnung Bewegung 2018

F01 6052100 Familienleistungsausgleich 6.366.496,11 €        

F03 6213300 von Soz.leist.tr. außerh. öTr mit eig. Kostenbet. 1.243.682,65 €        

F04 6317000 Ersatz von Abschleppkosten 262.011,72 €            

F09 7049000 Sonstige 344.715,62 €-            

F14 7633100 Porto und Versandkosten 914.225,51 €-            

F41A 7993000 ungeklärte Zahlungsvorgänge 473.489,05 €-            

F04 6327200 Kindertagesstättenkostengeld 1.513.671,22 €        

F05 6412101 Miete, Vereine und Institutionen 37.007,76 €              

F10 7235100 Wartungs-und Instandsetzungskosten 460.041,18 €-            

Die 

Grünen

im Rat

F07 6622000 Säumniszuschläge 593.236,63 €            

F25 6825906 Einz.Ausbaubeitrag Mundenheim 386.776,70 €            

F10 7232315 Schädlingsbekämpfung BU (Bau, Vermietung) 68.905,11 €-              

FDP

Ausschussmitglied war nicht anwesend

Ergebnis TOP 3

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2018 - Finanzrechnung

Stichproben der Ratsmitglieder vom 03.04.2019

CDU

SPD
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TOP 4: Jahresabschluss 2018  

Stichprobenauswahl zur Prüfung der Ergebnisrechnung in der Sitzung 
am 04.09.2019; Prüfung Schritt 2 

 
Die Ausschussmitglieder benennen die gewünschten Stichproben aus der Ergebnisrechnung 
2018. Der Bereich Revision wird damit beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungs-
prüfungsausschusses am 04.09.2019 die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen 
zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
 

 
 
 
TOP 9: Jahresabschluss 2018  

Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 28.11.2018 - Passiva - Prüfung Schritt 3 

 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder: 
  

Anlage 2

Fraktion
begl.

 Prüfer
BP Konto Belegnr. Beschreibung Betrag

SPD
Kein Prüfungswunsch

1-14208
E14

vorher EH 18
5636000 GWF_000334232 B4005 01/02 2018 1.107,88 €

1-14208
E 14

vorher EH 18
5636000 GWF_000334828 B4006 1. Studiotalk 2.082,50 €

1-14208
E 14

vorher EH 18
5636000 GWF_000346694 FS allgem._Demontage Werbebanner 381,51 €

1-14208
E 14

vorher EH 18
5636000 GWF_000352727 Webside neu gestaltet        11.947,60 € 

1-14208
E 14

vorher EH 18
5636000 GWF_000355792 TA647a; Nach Athen; Anzeige          1.065,05 € 

1-14208
E 14

vorher EH 18
5636000 WKB712474 Öffentlichkeitsarbeit             842,22 € 

1-14208
E 14

vorher EH 18
5636000 GWF_000363864 Stellenausschreib. TLNAG_06.10.18          6.131,19 € 

E 14

vorher EH 18

1-142

1-14201

1-14208

25.000,00 €       

305.987,33 €     

3.188,49 €         

5636000

E 14

vorher EH 18

76,00 €-              
E05

vorher EH 05
4417000 GVR0499286 Rechnung VR4444825, Henri Gruetzmann

Kostenbeteiligung Biennale 2018

Heimkosten MinderJ. 07-08/18

Reifen LU-2692 von: Euromaster Holding GmbH Nr.:

CDU

Ergebnis TOP 4

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2018 - Ergebnisrechnung

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 03.04.2019

1-14208

GEK0199423

5561600

E 13

vorher EH 17 
5235300

FDP

WKB755529

GWF_000336957
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 01 05 
Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 2.2.2 – Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen 

Entgelten – Sachkonto 2326152 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbeginn 
(13.02.2019) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (13.02.2019) 

 
P 2.2.2 

 
-66.825.614,62 EUR 

2326152 
Ausbaubeitrag Not-
wende - Zugang 

 
-142.685,50 EUR 

geprüfte Belege: S006628470, -8.497,85 EUR und S006855995, -88,88 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich bei der Stadt Lud-
wigshafen im Wesentlichen aus geleisteten Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, die auf be-
reits getätigte Bautätigkeiten entfallen, zusammen. 
 
(2) Die Stadt Ludwigshafen erhebt zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen für den 
Ausbau von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege und Plätze), die innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende Bei-
träge. Zum Ausbau zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, die 
der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. 
Zu den Investitionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und die bewerteten Ei-
genleistungen der Stadt, die diese zum Ausbau der Verkehrsanlagen aufwenden muss. 
Der wiederkehrende Beitrag wird auf der Grundlage des Durchschnitts der im Zeitraum von 5 
Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen erhoben.  
Weichen nach Ablauf dieses Zeitraumes die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten 
Aufwendungen ab, ist das Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend auszuglei-
chen.  
Die Verkehrsanlagen der folgenden im Zusammenhang bebauten Ortsteile stehen in einem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang und werden zu Abrechnungseinheiten zusam-
mengefasst:23 
 
  

                                                
23 Vgl. Ausbaubeitragssatzung 6-07 der Stadt Ludwigshafen über die Erhebung wiederkehrender Bei-
träge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen vom 01.01.1996 



72 
 
 

 
Ortsteile 

 
Abrechnungseinheit 

  
Süd 01 
Nord 02 
Friesenheim 03 
Oppau 04 
Gartenstadt 05 
Mundenheim 06 
Oggersheim 07 
Rheingönheim 08 
Maudach 09 
Ruchheim 10 
Mitte 11 
West 12 
Edigheim 13 
Pfingstweide 14 
Notwende 15 
Nachtweide 16 

 
(3) Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind ge-
mäß § 38 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen. Die Auflösung 
des Sonderpostens erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des damit finan-
zierten Vermögensgegenstands oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Beleg S006628470 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S006628470 handelt es sich um den vierteljährlichen 
wiederkehrenden Ausbaubeitrag, der aufgrund des Feststellungsbescheides vom 
29.07.201524 erhoben wird.  
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung – 
WABS). Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe aus Grundstücksfläche 
und zulässiger Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 WABS. Die 
Berechnung ergibt sich aus beiliegendem Feststellungsbescheid vom 29.07.2015, wobei sich 
die Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 5 WABS ergibt. In Industriegebieten errechnet 
sich die Geschossflächenzahl aus der durch 3,5 geteilten Baumassenzahl. Die Baumassen-
zahl beträgt gemäß der Anlage 3 zur WABS 9,0. Die beitragspflichtige Fläche wird dann von 
der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz für die entsprechende Abrechnungseinheit (hier: 
Notwende mit 0,10 EUR) multipliziert. Dies ergibt einen Beitrag i. H. v. 33.991,40 EUR jährlich, 
der vierteljährlich i. H. v. 8.497,85 EUR als Vorausleistung mit den Grundbesitzabgaben erho-
ben wird. 
 

 
 
  

                                                
24 Siehe Anlage 1 
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2.2 Beleg S006855995 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer S006855995 handelt es sich um den vierteljährlichen 
wiederkehrenden Ausbaubeitrag, der aufgrund des Feststellungsbescheides vom 
12.07.201825 erhoben wird.  
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung – 
WABS). Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe aus Grundstücksfläche 
und zulässiger Geschossfläche, erhöht um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 WABS. Die 
Berechnung ergibt sich aus dem Feststellungsbescheid vom 12.07.2018, wobei sich die Ge-
schossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 3 WABS i. V. m. Anlage 3 zur WABS ergibt. Auskunfts-
gemäß 4-142 (Bereich Tiefbau, Abteilung Technische Verwaltung) ist im Bebauungsplan 520 
als Baugebietsart ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Es handelt sich um 2-geschossige Bebau-
ung. Daraus ergibt sich eine Geschossflächenzahl von 1,6. Die beitragspflichtige Fläche wird 
dann von der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz für die entsprechende Abrechnungsein-
heit (hier: Notwende mit 0,10 EUR) multipliziert. Dies ergibt einen Beitrag i. H. v. 355,50 EUR 
jährlich, der vierteljährlich i. H. v. 88,88 EUR als Vorausleistung mit den Grundbesitzabgaben 
erhoben wird. 
 

 
  

                                                
25 Siehe Anlage 2 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142 
 
 
Anlagen: 3 
 
 
Verteiler: 
 
1-14 11 01 05 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanz – Passiva – P 4.07, Sachkonto 351 1000  

 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

3  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.07 bei 
Prüfungsbeginn 
(20.02.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(20.02.2019) 

4.07 -8.063.666,03 Euro 351 1000 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leis-
tungen gegenüber ver-
bundenen Unterneh-
men 

-2.417.736,62 € 

geprüfte Belege:  
1.)  4269, Geschäftsbesorgungsvertrag L., -351.166,63 € 

 

 
 
 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbindlich-

keiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden (§§ 
93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG zu 
beachten. 

1.2 Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-
men unter 4.7 in der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 
34 Abs. 6 GemHVO und analog § 13 GemEBilBewVO grundsätzlich mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag (Un-
terschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. 
Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläu-
bigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählt wurde folgende Buchung: 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Zahlung der Stadt für Januar 2018 an die L. als mo-
natliche Vergütung im Rahmen des zwischen der L. und der Stadt abgeschlossenen Ge-
schäftsbesorgungsvertrages für Januar 2018.  
 
Grundlage ist § 6 des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 17.01.2013: 

  

 
 
 
 
 

Bearbeiten - Explorer Kreditorenposten

Kreditorennr. Kreditorenname Betrag Restbetrag

Buchungsdat

um

Fälligkeitsdat

um Belegart

Berechtigung

scode Belegnr. Externe Belegnummer Beschreibung

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,63 0,00 12.01.2018 12.01.2018 Zahlung ZAHL 4269 10000/18 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018
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Mit dem 1.Nachtrag vom 17.03.2016 wurde die Jahrespauschale auf 4.214.000 € erhöht: 
 

 
Gezahlt wurde in 2018 ein Gesamtbetrag in Höhe von 4.214.000 €, bestehend aus einer 1. 
Rate für Januar 2018 in Höhe von 351.166,63 € und 11 Raten für den Zeitraum Februar bis 
Dezember 2018 in Höhe von jeweils 351.166,67 € 
 
Zahlungen in 2018: 

 
 
Der Geschäftsbesorgungsvertrag sowie der 1. Nachtrag liegen in Kopie vor und können in der 
Sitzung eingesehen werden. 
 
 
  

Bearbeiten - Explorer Kreditorenposten

Kreditorennr. Kreditorenname Betrag

Fälligkeitsdat

um Belegart Belegnr. Beschreibung

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,63 12.01.2018 Zahlung 4269 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 13.02.2018 Zahlung 4311 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 14.03.2018 Zahlung 4347 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 13.04.2018 Zahlung 4384 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 14.05.2018 Zahlung 4423 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 14.06.2018 Zahlung 4460 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 13.07.2018 Zahlung 4500 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 14.08.2018 Zahlung 4545 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 14.09.2018 Zahlung 4586 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 12.10.2018 Zahlung 4621 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 14.11.2018 Zahlung 4663 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

159584 LUKOM Ludwigshafener Kongress- 351.166,67 14.12.2018 Zahlung 4703 Geschäftsbesorgungsvertrag Lukom 2018

4.214.000,00
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14:  1-142: 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanz – Passiva, P 4.07, Sachkonto 361 0000  

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

4  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.07 bei 
Prüfungsbeginn 
(20.02.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(20.02.2019) 

4.07 -8.063.666,03 Euro 361 0000 
Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen ge-
genüber verbundenen 
Unternehmen 

-2.15.212,71 € 

geprüfte Belege:  
2.)  GWF_000355034, Nutzungsentschädigung Kinderparadies Friedenspark, -25.690,00 € 

 

 
 
 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbindlich-

keiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden (§§ 
93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG zu 
beachten. 

1.2 Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-
men unter 4.7 in der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 
34 Abs. 6 GemHVO und analog § 13 GemEBilBewVO grundsätzlich mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag (Un-
terschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. 
Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläu-
bigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
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Zur Prüfung ausgewählt wurde folgende Buchung: 
 

 
 
 
Mit Rechnung vom 17.08.2018 hat die LUB. von der Stadt für die Nutzung des Kinderparadie-
ses Friedenspark durch städt. Einrichtungen eine Nutzungspauschale in Höhe von  
25.690 € (Anlage 1) angefordert. 
 
Nach den von der Abteilung 3-165 bzw. vom Bereich 3-14 vorgelegten Unterlagen  

1. wurde mit Datum vom 12.09. bzw. 30.09.1996 zwischen der Stadt (vertreten durch den 
Oberbürgermeister) und der LUB. mbH (vertreten durch den Geschäftsführer) ein 
Überlassungsvertrag abgeschlossen. Die Stadt überlässt der LUB. mit Wirkung vom 
01.01.1996 das Kinderparadies Friedenspark zum Betrieb einer Freizeit- und Spielan-
lage und für Veranstaltungen im Rahmen kultureller und sozialpädagogischer Aktivitä-
ten (vgl. §§ 1, 2 und 3 des Vertrages). Nach § 6 Abs. 1 des Nutzungsvertrages erfolgt 
die Überlassung unentgeltlich, die Stadt als Eigentümerin übernimmt jährlich bis zu DM 
200.000 (entspricht 102.258,38 €) der nachgewiesenen Betriebskosten.  

 
2. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 10.01.1996 (Anlage 2: Auszug Ergeb-

nisprotokoll) wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, den im Einzel-
plan 8 veranschlagten „Zuschuss“ für das Kinderparadies im Friedenspark aufzusplit-
ten in 150.000 DM (76.693,78 €) für die LUB. und 50.000 DM (25.564,59 €) für päda-
gogische Maßnahmen (damals UA 4603).  

 
3. In der Vorlage für den Jugendhilfeausschuss „Verteilung der Zuschüsse 2014 im JHA 

am 30.01.2014“ Budget 316, zugeordneter Kostenträger 362.0306, wurde die Zahlung 
einer Nutzungspauschale Kinderparadies an die LUK. in Höhe von 25.690 € aufgeführt 
(Anlage 3). 

  
 
Der Nutzungsvertrag liegt vor und kann während der Sitzung eingesehen werden. 
 
 
Anmerkung: 
Zum 1.1.2003 erfolgte die Umbenennung der LUB. in LUK. mbH. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
Vertragsgrundlage und Höhe stimmen nicht überein. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14:  1-142: 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
 

 
 
Anlage 3 (Auszug): 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“ - Sach-

konto 3794002 „Verwahrgelder, treuhänderische Gelder - Zugang“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbeginn 

(04.03.2019) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (04.03.2019) 

P 4.11 - 27.745.729,65 Euro 
3794002 „Verwahrgel-
der, treuhänderische 

Gelder - Zugang“ 
- 7.702.811,25 Euro 

geprüfte Belege:  
GVR0509443 über  -260,00 Euro 
GVR0513663 über -100.000,00 Euro 
GVR0521155 über  -400,00 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbindlich-
keiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden (§§ 93 
GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG zu beachten. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Verbindlichkeiten unter 4.11 auf der Passivseite 
der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlich-
keiten erfasst, die keiner anderen Position zuzuordnen sind. Unter anderem werden unter die-
ser Bilanzposition auch Spenden erfasst.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1. Beleg GVR0509443 über -260,00 Euro „Rechnung VR4454993, Spenden Zugang, 
Spende Edighei“ 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um eine Spendeneinbuchung.  

 
 
Zur Buchung dieser Spende wurde eine Forderung in Form einer Verkaufsrechnung mit dem 
Zeichen „359598-1946-18-0438399“ eingebucht.  

 
 
Neben der Verbuchung der Spende als Verkaufsrechnung erfolgte auch eine tatsächliche Ein-
zahlung der Spende in Form einer Bareinzahlung am 28.09.2018.  

 
 
Die Gutstellung der Einzahlung erfolgte ebenfalls mit Buchungsdatum 28.09.2018.  

 
 
Diese wurde mit Belegnummer BB3501043 verbucht. 
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Auskunftsgemäß Frau M. (3-11) handelt es sich um eine Spende, die durch ehrenamtliche 
Helfer der Stadtteilbibliothek E. bei Durchführung von Flohmärkten generiert wurde.  
 
 
Die Zustimmung zur Annahme dieser Spende wurde vom Bau- und Grundstücksausschuss in 
der Sitzung am 28.01.2019 erteilt. 

 
 
 
 
2.2. Beleg GVR0513663 über -100.000,00 Euro „Rechnung VR4458889, Spenden Zu-
gang_14. Festspiele“ 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um Spendeneinbuchung. 

 
 
Zur Buchung dieser Spende wurde eine Forderung in Form einer Verkaufsrechnung mit dem 
Zeichen „291594-2594-18-0441903“ eingebucht. Die ersten sechs Ziffern dieses Zeichens 
„291594“ stellen die Debitorennummer des Spendengebers dar.  

 
 
Der Forderungseinbuchung liegt die Zusage des Unternehmens B. zur Tätigung dieser 
Spende in dieser Höhe vom 05.11.2018 zugrunde.  

 
 
Die Gutstellung der Überweisung erfolgte mit Buchungsdatum 06.11.2018. 
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Diese wurde mit Belegnummer BB3545598 verbucht.  

 
 
Die Zustimmung zur Annahme dieser Spende wurde vom Bau- und Grundstücksausschuss in 
der Sitzung am 28.01.2019 erteilt.  

 
 
Ein Ausgleich zwischen der Forderungseinbuchung und der tatsächlichen Einzahlung erfolgte 
bis Prüfungsbeginn nicht.  

 
 
 
 
2.3. Beleg GVR0521155 über -400,00 Euro „Rechnung VR4458889, Spenden Zugang, 
Spende Edighei“ 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um eine Spendeneinbuchung.  

 
 
Zur Buchung dieser Spende wurde eine Forderung in Form einer Verkaufsrechnung mit dem 
Zeichen „359598-1946-18-0448084“ eingebucht.  
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Neben der Verbuchung der Spende als Verkaufsrechnung erfolgte auch eine tatsächliche Ein-
zahlung der Spende in Form einer Bareinzahlung am 21.12.2018.  

 
 
Die Gutstellung der Einzahlung erfolgte ebenfalls mit Buchungsdatum 21.12.2018. 

 
 
Diese wurde mit Belegnummer BB3609733 verbucht. 

 
 
Auskunftsgemäß Frau M. (3-11) handelt es sich um eine Spende, die durch ehrenamtliche 
Helfer der Stadtteilbibliothek E. bei Durchführung von Flohmärkten generiert wurde.  
Weiterhin teilte Frau M.  (3-11) mit, dass die Genehmigung der Spendenannahme durch Bau- 
und Grundstücksausschuss aufgrund von Urlaub der zuständigen Sachbearbeiterin bisher 
noch nicht erfolgt ist. Dies sei für die Sitzung am 01.04.2019 vorgesehen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
Zu 2.2: Die Debitorenzuordnung der Beleg Nr. GVR05113663 u. BB354559 soll geprüft wer-
den. 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.5 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 04.09.2019 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 2: Jahresabschluss 2018  

Stichprobenauswahl zur Prüfung der Finanzrechnung (Prüfung Schritt 2) 
 
Die Ausschussmitglieder benennen die gewünschten Stichproben aus der Finanzrechnung 
2018. Der Bereich Revision wird damit beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungs-
prüfungsausschusses am 20.11.2019 die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen 
zu ermitteln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
 

 
 
  

Anlage 2

Fraktion
begl.

 Prüfer
FH Konto Bu.Datum Belegnr. Beschreibung Betrag

1-14203 04 6327200 18.12.2018 BB3605733 243- C. I. und S               24,63 € 

1-14203 04 6327200 19.12.2018 S007496268 Kostgeld und Hort Kinderta 2018 -             42,02 € 

1-14209 05 6412101 16.04.2018 4379 Miete  01.04.2018-30.04.2018               90,00 € 

1-14209 10 7235100 05.01.2018 4259 Zahlung von Rechnung GWF_000329805 -           647,33 € 

1-14201 03 6213300 01.01.2018 GVGU0087217 Gutschrift VGU0067053, 09-12/2015 Korrektur             108,30 € 

1-14201 03 6213300 01.01.2018 GVGU0087217 Gutschrift VGU0067053, 09-12/2015 Korrektur -           108,30 € 

1-14208 04 6317000 11.01.2018 9999-18-00000849 Rechnung VR4278579, MKK-R 1389, A 1371/14, Abschle             154,75 € 

1-14208 04 6317000 11.01.2018 9999-18-00000849 Rechnung VR4278579, MKK-R 1389, A 1371/14, Abschle -           154,75 € 

1-14208 04 6317000 11.01.2018 9999-18-00000854 Rechnung VR4329714, MKK-R 1389, A 1262/14, Abschle             154,75 € 

1-14208 04 6317000 11.01.2018 9999-18-00000854 Rechnung VR4329714, MKK-R 1389, A 1262/14, Abschle -           154,75 € 

1-14207 04 6317000 12.01.2018 ZE0175930 von 505424, Berichtig. Falschb. V. 11.08.17               53,75 € 

374,85 €-            

160,65 €-            

7049000

10

108,06 €-            10 7232315 4577 Schädlingsbekämpfung von: U. Z. - Gebäudedien

Sonstige 03-2018

Zahlung von Rechnung GWF_000331092

Schädlingsbekämpfung4313

7232315

10 7232315

CDU

Ergebnis TOP 2 nichtöffentlich

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2018 - Finanzrechnung

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 04.09.2019

1-14207 PK0645137

SPD

09 31.03.2018 15.155,25 €-       

AFD

427217.01.2018

15.02.2018

10.09.20181-14210

1-14210

1-14210

FWG

1-14204 25 6825906 BB2749830

1-14204 25 6825906 BVB316015717.01.2018

25-Landesjustizkasse Mainz 14,68 €              

1-14204 25 6825906 BB3152973 7 - D. J. 19,44 €              10.01.2018

01.01.2018

Grüne i. R.

1-14206 07 6622000 BB3614675

1-14206 07 6622000 BB3614787

1-14206 BB3615333

28.12.2018

28.12.2018

28.12.201807 6622000 248 - WEG Yorckstr. 28 Vertr. 10,00 €              

12 - M. S.-G. 159,36 €            

248 - S. O. 0,39 €                

248 - T. R. K. 100,00 €            
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TOP 4: Prüfungsschwerpunkt 2018  
Stichprobenauswahl zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men (für Investitionen P 4.2.1 und zur Liquiditätssicherung P 4.2.2) 
Prüfung Schritt 1 

 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses benennen die gewünschten Sachkonten 
aus den Bilanzpositionen P 4.2.1 und P 4.2.2. 
 

 
 

Anlage 4:

Fraktion Konto Beschreibung Bewegung Saldo

3151211 I-kr. Von Banken 1-5 J. €-W. (fester Zins) 846.573,33 €       23.929.897,67 €-    

3154313 I-kr. Von Giroz. > 5 J. €-W. (fester Zins) Abgang      3.946.450,66 €      29.253.597,78 € 

3161311 I-Kr. Von sonst. Inl. Bereich > 5 J. €-W. (fe.Zi) 18.833.333,32 €-  37.833.333,30 €-    

3154311 I-kr. Von Giroz. > 5 J. €-W. (fester Zins) -      926.495,45 € - 106.448.018,06 € 

3154313 I-kr. Von Giroz. > 5 J. €-W. (fester Zins) Abgang      3.946.450,66 €      29.253.597,78 € 

Grüne 

Ludwigshafen 

und Piraten

3151311 I-kr. Von Banken > 5 J. €-W. (fester Zins) 12.374.387 €       115.548.090 €-       

Fraktion Konto Beschreibung Bewegung Saldo

Grüne 

Ludwigshafen 

und Piraten

kein Prüfungswunsch 

3113130 I-kr. Verb. Un. Lz. > 5 J. €-W. (fe.Zi) Abg. 502.845,72 €       7.140.169,11 €      

FWG kein Prüfungswunsch

kein Prüfungswunsch

502.845,72 €       4.608.505,88 €-      Grüne i. R. 3113110 I-kr. Verb. Un. Lz. > 5 J. €-W. (fe.Zi)

SPD

Grüne i. R.

Prüfung Schritt 1: Prüfungsschwerpunkt 2018 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen P 4.02.2

CDU

AFD 3113120 I-kr. Verb. Un. Lz. > 5 J. €-W. (fe.Zi) Zug. 502.845,72 €-       7.140.169,11 €-      

SPD

I-kr. Von Giroz. 5 J. €-W. (fester Zins)

I-kr.von Giroz. > 5 J. €-W. (fester Zins) Zugang

I-kr. Von Banken 1-5 J. €-W. (fester Zins)

3.946.450,66 €-    22.828.896,42 €-    

926.495,45 €-       106.448.018,06 €-  3154311

12.374.387,20 €  115.548.089,79 €-  

3152313 I-kr. Von Spark. > 5 J. €-W. (fester Zins) Abgang 6.258.767,92 €    53.305.172,47 €    

I-kr. Von Banken > 5 J. €-W. (fester Zins)

FWG

3151311

3154312

AFD

CDU

Ergebnis TOP 4 nichtöffentlich

Prüfung Schritt 1: Prüfungsschwerpunkt 2018 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen P 4.02.1

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 04.09.2019

23.929.897,67 €-    

23.668.089,67 €-    

846.573,33 €       

253.664,00 €       I-Kr. Von sonst. Inl. Geldmarkt > 5J. €-W. (fe.Zi)

3151211

3159311
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TOP 12: Jahresabschluss 2018 
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 13.02.2019 - Ergebnisrechnung (Prüfung Schritt 3) 

 
Der Ausschuss stellt die einzelnen Prüfungsergebnisse fest. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 

Anfrage durch Fraktion: 
 

Begleitende Prüferin bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 04.09.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 14 (vorher EH18) – sonstige laufende Aufwendungen 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

E-position 
Gesamtwert E 14 bei Prüfungs-
ende 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei Prü-
fungsende 

14 (vorher EH 
18) 

50.714.429,47 EUR 
5636000 
Öffentlichkeitsarbeit 

542.931,21 EUR 

geprüfte Belege:  GWF_000334232 

GWF_000334828 

GWF_000336957 

GWF_000346694 

GWF_000352727 

GWF_000355792 

GWF_000363864 

WBK712474 

1.107,88 EUR 

2.082,50 EUR 

25.000,00 EUR 

381,51 EUR 

11.947,60 

1.065,05 EUR 

6.131,19 EUR 

842,22 EUR 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenver-
brauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der in Geld bewer-
tete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Aufwen-
dungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb 
eines Haushaltsjahres. 
 
(2) Die Stadt Ludwigshafen und der Rechnungsprüfungsausschuss haben den Jahresab-
schluss nach § 113 GemO dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 93 GemO i. V. m. §§ 27 ff. GemHVO) 
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für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem 
Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt vonei-
nander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz und Verordnung nichts anderes zugelassen. Ist. 
 
(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs.2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Bis 31.12.2018 waren die sonstigen 
laufenden Aufwendungen unter Position EH 18 auszuweisen. Der Kontenplan in NSK ist be-
reits auf die gesetzliche Gliederung ab 01.01.2019 umgestellt. Die laufenden Aufwendungen 
werden nun unter der Position E 14 dargestellt.  
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg GWF_000334232 

 

 

 
 
Auf das Angebot vom 09.10.2017 hin erteilte der Bereich 3-112 (Kulturbüro) am 08.11.2017 
den Auftrag zu Plakatierungen 2018 im Raum Ludwigshafen. Der aufgewandte Betrag ent-
spricht der Rechnungstellung vom 01.02.2018. 
 
Auszahlung Girokonto: 
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Fotofestival-Verein 
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104 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 

Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14208  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 19/____________ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 04.09.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte –  

Sachkonto 4417000 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E Gesamtwert E 05 bei Prü-
fungsbeginn (26.06.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (26.06.2019) 

05 -10.118.324,06 Euro 
 

4417000 
Beteiligung  
Schülerbetreuung 

-102.654,00 Euro 

geprüfter Beleg:  
 
GVR0499286 zu 76,00 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im Ergeb-
nishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und §§ 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zu-
gelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss über-
prüft: 
 
Belegnummer GVR0499286 
 
 

 
 
 
Mit Schreiben vom 20.07.2018 wurde dem Ehepaar G. für den Schullandheimaufenthalt ihres 
Sohnes in der Zeit vom 18.06.- 21.06.2018 die angefallenen Kosten in. H. v. 76,00 Euro in 
Rechnung gestellt. 
 
Die Stadtverwaltung bietet für die unterschiedlichen Schulen im Rahmen der Jugend- und Er-
ziehungsförderung Schullandheimaufenthalte an. Insbesondere Grundschulklassen und die 
Sekundarstufen 1 und 2 der Stadt Ludwigshafen können von diesem Angebot Gebrauch ma-
chen und als Klassengemeinschaft einen mehrtätigen Ausflug unternehmen. 
 
Die seitens des Bereichs mitgesandte Teilnehmerliste kann im Rahmen der Sitzung eingese-
hen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollzieh-
bar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang:  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 04.09.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 2 

Prüfung der Bilanzposition - Sachkonto 5235300 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Ergebnisposition 

 

Gesamtwert Ergebnis-
position bei Prüfungsbe-
ginn (23.04.2019) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(23.04.2019) 

 
E 10 

Aufwendungen 
für Sach- und 

Dienstleistungen 
 
 

 
99.088.825,11 EUR 

 
5235300 
Reifen 
 

 
25.470,96 EUR 

geprüfter Beleg: GEK0199423 mit 3.188,49 EUR brutto gebucht am 19.06.2018 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im Ergeb-
nishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 112 Abs. 1 
GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem 
Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt vonei-
nander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 
1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hin-
sichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
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Die Ergebnisposition E 10 (früher EH 13) beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:  
 

 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Fertigung, Vertrieb, Waren 

 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Ge-
bäude, Gebäudeeinrichtungen, Infrastruktur, Fahrzeuge, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, Grünpflege, Fremdreinigung 

 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insb. für LuZie, 
Theater, Straßenreinigung, Straßenentwässerung, Grünconsulting 

 Kostenerstattungen 

 Schülerbeförderung, Essenskosten, Verbrauchsmittel Schulen/Kitas, 
Schulbuch-Ausleihe, Schülerbetreuung 

 
Die Ergebnisposition beinhaltet fremdbezogene Waren und Dienstleistungen. Die größten Be-
träge fließen in die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäude- und Infra-
strukturvermögens. Zur Unterhaltung sind sämtliche Aufwendungen für den Erhalt der Ge-
bäude, Brücken und Straßen (Bauunterhalt) zu zählen, soweit diese keine investiven Maßnah-
men (Neubauten, Erweiterungen, wesentliche Verbesserungen) darstellen. Die Bewirtschaf-
tung beinhaltet u. a. Energie, Strom und Reinigung. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat unter dem Thema  
 

 Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2018 – Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt 10) 
im Sachkonto 5235300  

 

 den Beleg GEK0199423 Reifenkauf für Kfz LU-2692 von Fa. E. Holding GmbH Lud-
wigshafen mit 3.188,49 EUR, gebucht am19.06.2018, des Bereiches 1-22, 

 
zur Prüfung ausgewählt. 
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Buchungstechnischer Abgleich mit Kontenrahmenplan vom Rechnungsergebnis zum 
Beleg 
 
 
Sachkontoauswertung  
 

 
 
E 10 Auswertung 
 

 



116 
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nsk-Auszug Ergebnishaushalt E 10 Stand 23.04.2019 (heruntergebrochen auf den Beleg) mit 
150 bebuchten von insges 186 Sachkonten: 
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Nachweis Skontorealisierung 
 

 
 

 
 

Wegen des Datenverlustes im WfMS Ende August 2018 bei 1-10 konnte die Überweisung in 
SER-DOXIS nicht nachgewiesen werden. 

 
 
Begründende Unterlagen der Buchung vom Bereich 1-22: 
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Die Lkw-Reifen wurden gem. § 3 Abs. 5 lit i) VOL/A 2009 1. Abschn. durch eine „Freihändige 
Vergabe“ (die nach der Landes-VV Öffentliches Auftrags- u. Beschaffungswesen 2014 sowie 
der städt. Vergabeordnung VA Nr. 09/2005 + 05/2016 bis zu einem geschätzten Nettoauftrags-
wert von bis zu 20.000,-- EUR zulässig sind) mit 3 Preisanfragen beim billigsten Bieter ord-
nungsgem. bestellt. Buchhalterisch wurde der Vorgang einwandfrei eingebucht. Einziger for-
meller Fehler ist die fehlende Unterschrift des Vergabeentscheidungsbefugten bei 1-22, was 
jedoch rechtlich nur marginal ist. Es kann von einer konkludenten Handlung ausgegangen 
werden. Die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 93 Abs. 3 
GemO wurde genüge getan. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-

vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 2019/………..o.B. 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 04.09.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 2 

Prüfung der Bilanzposition - Sachkonto 5561600 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Ergebnisposition 

 

Gesamtwert Ergebnis-
position bei Prüfungsbe-
ginn (25.04.2019) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(25.04.2019) 

 
E 13 

Aufwendungen 
der sozialen Si-

cherung 
 
 
 

 
5.283.846,67 EUR 

 
5561600 
An LUZIE 
 

 
1.924.038,15 EUR 

geprüfter Beleg: WKB755529 mit 305.987,33 EUR brutto gebucht am 31.08.2018 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im Ergeb-
nishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 112 Abs. 1 
GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem 
Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt vonei-
nander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 
1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hin-
sichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  

 
Die Ergebnisposition E 13 (früher EH 17) beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:  
 
Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen: 
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1. Sozialbereich insgesamt: 
 

 Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitsgemeinschaft (Leistung 
3120101) 

 Grundsicherung bei Alter, Erwerbsminderung, Behinderung und Pflege 
(Produkte 31104 und 31105) 

 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 31109) 

 Leistungen für Asylbewerber (Produkte 31301 und 31302) 

 Sonstige Aufwendungen 
 
2. Jugendbereich insgesamt: 
 

 (Bereiche 3-15 bis 3-17) 

 Zuschüsse an Kindertagesstätten (Budget 315) 

 Hilfen zur Erziehung (Produkt 36303)26  

 Sonstige Aufwendungen (insbesondere Eingliederungshilfe für seelisch 
Behinderte, Produkt 36304  

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat unter dem Thema  
 

 Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2018 – Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt 13) 
im Sachkonto 5561600  

 

 den Beleg WKB755529 Heimkosten Minderj. 07 - 08/18 mit 305.987,33 EUR brutto 
gebucht am 31.08.2018 

 
zur Prüfung ausgewählt. 
 

 
 
  

                                                
26 28,3 Mio. EUR Jahresabschluss 2017 
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Buchungstechnischer Abgleich mit Kontenrahmenplan vom Rechnungsergebnis zum 
Beleg 
 
 
Sachkontoauswertung   
 

 
 
 

 
 
 
nsk-Auszug Ergebnishaushalt E 13 Stand 26.04.2019 (heruntergebrochen auf den Beleg) mit 
51 bebuchten von insges 103 Sachkonten: 
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Auskunft des Bereiches 3-17 (Controlling) zu den die Buchung begründenden Unterlagen an  
3-14: 
 
(1) Es handelt sich um die in zweimonatigen Abständen lt. Entgeltvereinbarung/Kosten-erstat-
tung zwischen 3-14 (Jugendamt) und 3-17 (LuZiE - Ludwigshafener Zentrum für individuelle 
Erziehungshilfen) Abrechnung per wiederkehrendem Buchblatt (WKB) in nsk. Für jedes Kind 
bzw. jeden Jugendlichen wird auskunftgem. eine eigene Rechnung erstellt. Diese Rechnungen 
werden kann nach Wohngruppen sortiert und in einer Exceltabelle eingetragen. 3-17 übermit-
telt dann 3-14 alle Einzelrechnungen incl. der Excelaufstellung und der Summe für jede Wohn-
gruppe. Aufgrund vereinbarter prozentualer Erstattungssätze der nachstehend eingescannten 
Entgeltvereinbarung ergibt sich der aufsummierte Betrag des WKB für den genannten Zeit-
raum. Abrechnungsgrundlage ist der § 34 SGB VIII. Hierüber werden Kinder und Jugendliche 
in den Wohngruppen des Bereiches 3-17 von dem pädagogischen Fachpersonal bei 3-17 rund 
um die Uhr betreut. 
 

 
 
(2) Die jugendhilfespezifische Betreuung besteht u.a. in der deutlich höheren Gewichtung von 
individuellen und kleingruppenzentrierten Ansätzen, dem räumlichen Setting und Verstärkung 
der Elemente wie erlebnispädagogische Maßnahmen und Projekten an Wochenenden.  
 
Definition Wohngruppe gem. § 34 SGB VIII  
 
Das Angebot der stationären Unterbringung in der Wohngruppe nach § 34 SGB VIII soll mit 
ihren spezifischen sozialpädagogischen Möglichkeiten, Kindern und Jugendlichen Heimat und 
Geborgenheit in einer Gruppe geben und sie im familienähnlichen Kontext alters- und entwick-
lungsgemäß fördern.  
 
Das Angebot richtet sich an verhaltensauffällige, delinquente Jugendliche mit und ohne Mig-
rationshintergrund sowie an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vom 14. bis zum 21. Le-
bensjahr und im Schwerpunkt an Jungen und Mädchen, die aus unterschiedlichsten Gründen 
nicht mehr im Haushalt der Eltern leben können. 
 
Die Rund-um-die-Uhr-Betreuung in einer Wohngruppe soll Kinder und Jugendliche durch eine 
Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen Angeboten und in einem therapeutischen 
Netzwerk in ihrer Entwicklung fördern. 
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Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen 
sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfami-
lie: 

 eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, 
 die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder 
 eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbe-

reiten. 
Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Le-
bensführung beraten und unterstützt werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-

vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 2019/………... 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen - Sachkonto 2314020 

 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(13.03.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(04.05.2018) 

P 2.2.1 
 

 

-190.566.869,11 EUR 

 
2314020  
 

 
-433.305,26 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. AN 103386 zu -433.305,26 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstel-
lung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der Passiv-
seite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam entspre-
chend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der Zuwen-
dungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die Auflösung 
erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich aus § 10 der Gemeindeer-
öffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
 
• Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, unent-
geltlich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, Grabnutzungsentgelte und 
ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen sind, sind mit den ursprünglichen 
Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen an-
zusetzen (§ 10 Abs. 1GemEBilBewVO). 
 
• Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag vor-
zunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der Vermögensge-
genstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die Auflösung des Sonderpos-
tens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten Beträge ist nicht 
zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 
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• Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeit-
aufwand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 GemEBilBewVO). 
 
• Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden, 
sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Sofern eine 
Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand möglich ist, 
sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Der Auflösung die-
ses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter Prozentsatz oder ein pauschaler Prozent-
satz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 GemEBilBewVO). 
 
• Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände 
gewährt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in Höhe 
des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten Vermögensgegenstände aufge-
löst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 
 
• Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 
werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 10 
Abs. 6 GemEBilBewVO). 
 
• Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf Zahlun-
gen, Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 erfolgt sind(§ 10 
Abs. 7 GemEBilBewVO). 
 
Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der Eröff-
nungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
  
 
 
Bei dem Beleg i. H. v. 433.305,26 handelt es sich um eine n Teilbetrag der Umbuchung von 
Fördergeldern des Bundes für den Umbau/ die Renovierung der Stadtbibliothek i. H. v. insg. 
1.039.908,38 Euro . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da es sich um Fördermittel handelt wurde der Betrag vom Verwahrbuch auf einen entspre-
chenden Sonderposten umgebucht. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende Prüferin bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten, Sachkonto 3794002 – 
Spenden Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
für 2018  
(bei Prüfungsende 
13.03.2019) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto  
für 2018 
(bei Prüfungsende 
13.03.2019) 

P 4.11  -27.714.616,08 EUR 
3794002 
Spenden Zugang 

-7.713.862,87 EUR 

geprüfte  

Belege:  

GVR0487159 
GVR0519634, 

-130,00 EUR 
-10.000,00 EUR  

 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Verbindlichkeiten aus weiterzuleitenden Spenden (Sachkonto 3794002) der Bilanz-
position P 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind der Passivseite der Bilanz zuzuordnen (vgl. 
§ 47 Abs. 5 Nr. 4.11 GemHVO). 
 
(2) Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag hinsichtlich ih-
res Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Der Bilanzausweis der Verbind-
lichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten.27 
Unter den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die nicht ei-
nem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind (Auffangposten).28 
 

                                                
27 Vgl Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz (S.462) 
28 Vgl Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz (S.465) 
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(3) Gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO sind Verbindlichkeiten grundsätzlich mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag anzusetzen. Der Rückzahlungsbetrag ist der Betrag, den der Schuldner zur Erfül-
lung seiner Verpflichtung aufbringen muss. Gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten in der Bilanz 
vollständig und getrennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs.1 S. 1 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 Beleg GVR0487159 
 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um eine Spende einer Privatperson über einen Betrag von 
130,00 EUR für das Seniorenheim H.R. in Ludwigshafen. Ausweislich der Informationen der 
Bareinzahlung hat Debitor 350608 für 5-11 diesen Betrag eingezahlt. Der Debitorenname ent-
spricht der einzahlenden Person. 
 
Die Annahme der Spende wurde durch den Bau- und Grundstücksausschuss in der Sitzung 
am 16.04.2018 einstimmig beschlossen. 
 
Zahlungseingang Girokonto: 

 

 

 
 
 
 
 
2.2 Beleg GVR0519634 
 

 
 
Auskunftsgemäß29 wurden Förderungen für Projekte bei der Stiftung der Sp. eingereicht. Die 
Stiftung bewilligte entsprechende Gelder mit Schreiben vom 16.11.2018. Gefördert wurden die 
Theaterprojekte „Die unendliche Geschichte – B. Ö.)“ mit 3.000 EUR und „LU & DU“ –Ge-
schichte(n) vom Berliner Platz“ mit 7.000,00 EUR.  
 
In der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses (BGA) vom 28.01.2019 wurde der An-
nahme der Zuwendung zugestimmt. 
 
Die Beträge wurden am 10.12.2018 dem städtischen Konto gutgeschrieben. 3-121 wurde te-
lefonisch am 13.03.2019 darüber informiert, dass die Beträge noch im Verwahrbuch geführt 
werden. 
 

 
                                                
29 Herr S. 3-121 (Verwaltung Pfalzbau) 
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Zahlungseingänge Girokonto: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14208  1-14  1-142 
 
 
Anhang: 1 Beleg 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 19/____________ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.6 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 20.11.2019: 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 3: Prüfungsschwerpunkt 2018  

Stichprobenauswahl zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men (für Investitionen P 4.2.1 und zur Liquiditätssicherung P 4.2.2) 
Prüfung Schritt 2 

 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses benennen die gewünschten Stichproben. 
Der Bereich Revision wird damit beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses am 29.01.2020 die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermit-
teln sowie die entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
 
 

 

Anlage 3

Fraktion
begl.

 Prüfer
Konto Bu.Datum Belegnr. Beschreibung Betrag

SPD 1-14209 3151211 08.03.2018 A88560 Storno: gutschrift A885600 - 2.802.852,22 € 

CDU 1-14209 3154311 10.12.2018 BB3594838 237 - ISB        66.265,56 € 

1-14209 3154311 28.06.2018 A894626 Umschuldung WL Bank 3500460 zu H. 532092   1.100.956,50 € 

1-14209 3154311 15.04.2018 WKB688662 Schuldendienst Rate, Zins und Tilgung        66.687,51 € 

1-14209 3154311 02.02.2018 BB3177530 24 - Zwischenkonto Zahlungseinge 02.02.2018

1-14204 3151311 03.04.2018 BB3256191 64 - Stadt Ludwigshafen am Rhein        71.483,11 € 

1-14204 3151311 30.03.2018 BB3252910 63 - DGHYP AG        12.436,48 € 

1-14204 3151311 31.01.2018 WKB674477 Schuldendienst Rate, Zins und Tilgung -    136.104,16 € 

1-14209 3152313 31.01.2018 WKB674495 Schuldendienst Tilgung        31.634,87 € 

1-14209 3154312 02.08.2018 WKB71651 Schuldendienst Tilgung -      55.814,86 € 

1-14209 3154312 28.06.2018 A894627 Bereinigung Zu-/Abgangskonten wg. Umschuldung - 1.100.956,50 € 

1-14206 3151311 31.08.2018 BB3459826 168 - Stadt Ludwigshafen am Rhein      551.362,50 € 

1-14206 315311 08.03.2018 A885614 Umschuldung 350472 zu 527638 Korrektur - 3.802.852,22 € 

1-14206 3151211 15.12.2018 WKB739558 Schuldendienst Zins und Tilgung -    146.894,16 € 

1-14206 3151211 05.03.2018 BB3221373 45 - D. Kommunalbank        50.166,99 € 

1-14206 3151211 05.02.2018 WKB676681 Storno: Gutschrift WKB676681        46.366,17 € 

1-14206 3159311 15.11.2018 BB3558774 220 -  K.        10.735,00 € 

1-14206 3159311 15.02.2018 WKB676711 Schuldendienst Tilgung        80.556,00 € 

1-14206 3159311 15.02.2018 WKB676685 Schuldendienst Tilgung -      10.735,00 € 

Fraktion
begl.

 Prüfer
Konto Bu.Datum Belegnr. Beschreibung Betrag

SPD

CDU

AFD 1-142 3113120 30.04.2018 WKB686188 Schuldendienst Tilgung -      33.600,27 € 

FWG

Grüne i.R.

Grüne u. P. 1-142 3113110 31.08.2018 BB3459831 168- Alten und Pflegeheime der        33.600,27 € 

kein Prüfungswunsch

kein Prüfungswunsch

kein Prüfungswunsch

kein Prüfungswunsch

Ergebnis TOP 3 nichtöffentlich

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2018 - Schwerpunktprüfung P 4.02.2

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 20.11.2019

FWG

Grüne u. P.

AFD

Ergebnis TOP 3 nichtöffentlich

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2018 - Schwerpunktprüfung P 4.02.1

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 20.11.2019

Grüne i. R.
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TOP 7: Jahresabschluss 2018  
Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 04.09.2019 Finanzrechnung (Prüfung Schritt 3) 

  

Anlage 3

Fraktion
begl.

 Prüfer
Konto Bu.Datum Belegnr. Beschreibung Betrag

SPD 1-14209 3151211 08.03.2018 A88560 Storno: gutschrift A885600 - 2.802.852,22 € 

CDU 1-14209 3154311 10.12.2018 BB3594838 237 - ISB        66.265,56 € 

1-14209 3154311 28.06.2018 A894626 Umschuldung WL Bank 3500460 zu H. 532092   1.100.956,50 € 

1-14209 3154311 15.04.2018 WKB688662 Schuldendienst Rate, Zins und Tilgung        66.687,51 € 

1-14209 3154311 02.02.2018 BB3177530 24 - Zwischenkonto Zahlungseinge 02.02.2018

1-14204 3151311 03.04.2018 BB3256191 64 - Stadt Ludwigshafen am Rhein        71.483,11 € 

1-14204 3151311 30.03.2018 BB3252910 63 - DGHYP AG        12.436,48 € 

1-14204 3151311 31.01.2018 WKB674477 Schuldendienst Rate, Zins und Tilgung -    136.104,16 € 

1-14209 3152313 31.01.2018 WKB674495 Schuldendienst Tilgung        31.634,87 € 

1-14209 3154312 02.08.2018 WKB71651 Schuldendienst Tilgung -      55.814,86 € 

1-14209 3154312 28.06.2018 A894627 Bereinigung Zu-/Abgangskonten wg. Umschuldung - 1.100.956,50 € 

1-14206 3151311 31.08.2018 BB3459826 168 - Stadt Ludwigshafen am Rhein      551.362,50 € 

1-14206 315311 08.03.2018 A885614 Umschuldung 350472 zu 527638 Korrektur - 3.802.852,22 € 

1-14206 3151211 15.12.2018 WKB739558 Schuldendienst Zins und Tilgung -    146.894,16 € 

1-14206 3151211 05.03.2018 BB3221373 45 - D. Kommunalbank        50.166,99 € 

1-14206 3151211 05.02.2018 WKB676681 Storno: Gutschrift WKB676681        46.366,17 € 

1-14206 3159311 15.11.2018 BB3558774 220 -  K.        10.735,00 € 

1-14206 3159311 15.02.2018 WKB676711 Schuldendienst Tilgung        80.556,00 € 

1-14206 3159311 15.02.2018 WKB676685 Schuldendienst Tilgung -      10.735,00 € 

Fraktion
begl.

 Prüfer
Konto Bu.Datum Belegnr. Beschreibung Betrag

SPD

CDU

AFD 1-142 3113120 30.04.2018 WKB686188 Schuldendienst Tilgung -      33.600,27 € 

FWG

Grüne i.R.

Grüne u. P. 1-142 3113110 31.08.2018 BB3459831 168- Alten und Pflegeheime der        33.600,27 € 

kein Prüfungswunsch

kein Prüfungswunsch

kein Prüfungswunsch

kein Prüfungswunsch

Ergebnis TOP 3 nichtöffentlich

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2018 - Schwerpunktprüfung P 4.02.2

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 20.11.2019

FWG

Grüne u. P.

AFD

Ergebnis TOP 3 nichtöffentlich

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2018 - Schwerpunktprüfung P 4.02.1

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 20.11.2019

Grüne i. R.
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 20.10.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Finanzrechnung F 03 – Einzahlungen der sozialen Sicherung – Sach-

konto 6213300 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

F Gesamtwert F 03 bei 
Prüfungsbeginn 
(04.09.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (04.09.2019) 

03 116.350.316,88 EUR, 6213300  1.246.347,64 EUR 

geprüfter Beleg: Gutschrift GVGU0087217 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzu-

stellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleis-
teten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen dür-
fen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts 
anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzu-
stellen (§ 45 Abs. 2 GemHVO). 
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(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rech-
nung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; er-
hebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern (§ 45 Abs. 3  
GemHVO). 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 4 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.09.2019 u.a. folgende 
Stichrprobe zur Prüfung gezogen: Belegnummer GVGU0087217 (Bottem-up-Nachweis vom 
Beleg über das Sachkonto in den Finanzhaushalt F03) 
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Sachkonto- und Finanzhaushalt-Nachweis: 
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Auskunftsgem. des Bereiches Senioren (5-13) handelt es sich um eine Gutschrift auf dem 
Buchungszeichen 262858-0312-16-0322533 aufgrund vorher erfolgter zu hoher Rechnungs-
kürzungen wegen Korrekturen im Datenträgeraustauschverfahren-Abschlägen der AOK. Der 
ursprüngliche Abrechnungsbetrag von 3.583,94 EUR (GVGU0087217, externe Belegnummer 
262858-0312-16-0322533 für die Monate 09-12/2015) wurde wegen der nachträglichen Gut-
schrift von 108,30 EUR auf 3.692,24 EUR nach oben korrigiert, weil die AOK zu wenig erstattet 
hatte. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14:  1-142: 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsaus-
schuss 

Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende Prüferin bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Finanzrechnung F 04 – Ersatz von Abschleppkosten - Sachkonto 
6317000 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

F-Position 
Gesamtwert FH 04 bei Prü-
fungsbeginn 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei Prü-
fungsbeginn 

F 04 31.860.588,81 EUR 6317000 594.550,62 EUR 

geprüfte Belege:  9999-18-00000849 

9999-18-00000854 

 

154,75 EUR 

154,75 EUR 

 

 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzu-
stellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleis-
teten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen dür-
fen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts 
anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzu-
stellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
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(4) In der Sitzung vom 04.09.2019 hat der Rechnungsprüfungsausschuss die folgenden Be-
lege zur Prüfung ausgewählt. Bei Buchungen deren Belegnummer mit 9999-* beginnen, han-
delt es sich um Niederschlagungen. Niederschlagungen müssen ab einem Betrag von 
5.000,00 EUR im Einzelfall dem Hauptausschuss zur Entscheidung vorgelegt werden. Dieser 
Grenzwert ist bei den zu prüfenden Belegen nicht erreicht. Die entsprechenden Unterlagen zu 
der Buchung und weitere begründende Unterlagen wurden deshalb am 10.09.2019 bei 2-12 
(Stadtkasse) angefordert und gingen am 17.09.2019 beim Bereich Revision ein.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg 9999-18-00000849 und Beleg 999-18-00000854 
 
NSK Explorer Sachposten 

 
 
NSK Explorer Debitorenposten 

 
 
NSK Explorer Sachposten 

 
 
NSK Explorer Debitorenposten 

 
 
Unter der Abgabenart 1570 wurde jeweils der Kostenersatz für Abschleppkosten beim Bereich 
2-15 (Straßenverkehr) in Rechnung gestellt. Die Forderungen wurden nicht beglichen. Der 
Zahlungspflichtige ist nach 66538 Neunkirchen verzogen, weshalb durch den Bereich Stadt-
kasse am 12.07.2016 ein Vollstreckungsersuchen bei der Stadtkasse Neunkirchen gestellt 
wurde. Nach erneuter Übersendung des Vollstreckungsersuchens am 21.12.2017 teilte die 
Stadtkasse Neunkirchen mit, dass der Schuldner nach Slowenien verzogen sei und das Voll-
streckungshilfeersuchen entsprechend in Abgang gestellt wurde.  
Die unbefristete Niederschlagung wurde dann zum 11.01.2018 beantragt/gebucht. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14208  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 19/____________ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende Prüferin bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Finanzrechnung – FH 04 „Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“ - 

Konto 6317000 „Ersatz von Abschleppkosten“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs-
position 

Gesamtwert Finanzrech-
nungsposition bei Prü-

fungsbeginn (06.09.2019) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (06.09.2019) 

FH 04 18.583.147,77 Euro 
6317000 „Ersatz von 
Abschleppkosten“ 

263.349,72 Euro 

geprüfter Beleg: 
ZE0175930 i.H.v. 53,75 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe, sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
(2) Laut § 41 Absatz 1 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) hat jeder, 
der am Verkehr teilnimmt, die durch Vorschriftzeichen nach angeord-
neten Ge- oder Verbote zu befolgen. Vorschriftzeichen stehen dort, 
wo oder von wo an die Anordnung zu befolgen ist. Das Vorschrifts-
zeichen 283 steht für das absolute Halteverbot.  
(3) Verwaltungsakte, die auf Herausgabe einer Sache oder auf eine 
Handlung, Duldung oder Unterlassung gerichtet sind, werden durch 
Anwendung von Zwangsmitteln vollstreckt. Zwangsmittel mit Aus-
nahme von Zwangsgeld können auch ohne vorausgehenden Verwal-
tungsakt angewendet werden, wenn dies zur Verhinderung einer rechtswidrigen Tat, die einen 
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Straf- oder Bußgeld-tatbestand verwirklicht, oder zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr not-
wendig ist und die Behörde hierbei innerhalb ihrer gesetzlichen Befugnisse handelt (§ 61 
LVwVG). 
 

Zwangsmittel sind Ersatzvornahme, Zwangsgeld, unmittelbarer Zwang. Das Zwangsmittel 
muss in einem angemessenen Verhältnis zu seinem Zweck stehen; es ist möglichst so zu 
bestimmen, dass der Vollstreckungsschuldner und die Allgemeinheit am wenigsten beein-
trächtigt werden (§ 62 LVwVG). 
 

Wird die Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, deren Vornahme durch einen anderen 
möglich ist (vertretbare Handlung), nicht erfüllt, so kann die Vollstreckungsbehörde auf Kosten 
des Vollstreckungsschuldners die Handlung selbst ausführen oder einen anderen mit der Aus-
führung beauftragen (§ 63 LVwVG). Vollstreckungsschuldner ist derjenige, gegen den sich der 
Verwaltungsakt richtet (§ 6 LVwVG). 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um eine Berichtigung einer Falschbuchung. 
Am 26.07.2016 wurde ein Auto abgeschleppt und dem Fahrzeughalter ein Kostenbescheid 
i.H.v. 203,75 € zugesendet. Das Fahrzeug wurde verkehrsordnungswidrig abgestellt und be-
fand sich im absoluten Halteverbot (VZ.283).  
Verbotszeichen, von denen ein Halteverbot ausgeht, enthalten das Gebot so schnell wie mög-
lich wegzufahren und sind sofort vollziehbare Verwaltungsakte. Aufgrund der Tatsache, dass 
die Suche nach dem Fahrzeugführer erfolglos war, wurde das Fahrzeug kostenpflichtig abge-
schleppt. Die daraus resultierenden Kosten wurden im Kostenbescheid aufgelistet. 

 
Nach Erhalt des Schreibens wurde die Möglichkeit in Anspruch genommen, den Be-
trag i.H.v 203,75 € in Raten zu zahlen. Die letzte fällige Rate betrug 53,75 €. Diesen 
Betrag hat die Stadtkasse allerdings versehentlich auf den Debitor 505424 statt 
509424 gebucht, woraufhin die zuständige Sachbearbeiterin die Falschbuchung be-
richtigte.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Finanzrechnung F 04 – öffentlich rechtliche Leistungesentgelte – Sach-

konto 6327200 Kindertagesstättenkostgeld 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzposition 
Gesamtwert F 04 bei Prü-
fungsbeginn (08.10.2019) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (08.10.2019) 

F 07 
18.583.147,77 

EUR 

6327200 
Kindertagesstätten-

kostgeld 

1.513.620,61 
EUR 

geprüfte Belege: BB3605733 über    24,63 EUR, und  
                             S007496268 über  -42,02 EUR 

 
 

4. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung 
und hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlun-
gen und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft dar-
über, welche finanziellen Mittel eingenommen und welche Auszahlungen getätigt wurden. Die 
Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die Ba-
sis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Absätze 1 und 2 GemO ist zum Abschluss eines jeden Haushaltsjahres 
ein Jahresabschluss aufzustellen, der u. a. aus der Finanzrechnung besteht. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind nach § 45 Abs. 1 GemHVO die im Haushaltsjahr eingegan-
genen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander 
nachzuweisen. Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Gemäß § 45 Abs. 2 GemHVO ist die 
Finanzrechnung in Staffelform aufzustellen. 
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(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. 
Dabei sind erhebliche Unterschiede im Anhang anzugeben und zu erläutern (siehe § 45 Abs. 
3 GemHVO). Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind gemäß § 45 Abs. 4 
GemHVO hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
 
5. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: BB3605733über 24,63 Euro 
 
 

 
 
Nach der Satzung für die städt. Kindertagesstätten unterhält die Stadt Ludwigshafen am Rhein 
für die Kinder ihrer Einwohner Kindertagesstätten als öffentliche Einrichtungen (in den Betreu-
ungsarten Krippe, Kindergarten-Teilzeit, durchgehende Teilzeit und Ganzzeit, Hort) - vgl. § 1 
Abs. 1 der Satzung. Nach § 6 Abs. 1 wird von der Stadt je nach Unterbringungsart ein monat-
liches durchschnittliches Kostgeld erhoben. Ferientage sowie Samstage, Sonntage und Feier-
tage werden bei der Erhebung berücksichtigt, so dass das Kostgeld auch während der Schlie-
ßungszeit zu entrichten ist. Die Höhe des Kostgeldes in Kindertagesstätten ist der Anlage 2 
der Satzung zu entnehmen. 
 
Auszug: 
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Das Kind der Y. der Familie C. besucht den GZ-Bereich der KTS Karl-Krämer, somit sind mo-
natlich 58,50 € Kostgeld zu entrichten. 
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Nach § 6 Abs. 3 der Satzung erfolgt eine Kostgeldgutschrift ab dem 2. Fehltag des Kindes, 
sofern das Kind rechtzeitig ab dem 1. Fehltag entschuldigt wird. Grundsätzlich erfolgen Kost-
geldgutschriften zusammengefasst für 3 Monate zu folgenden Terminen: 
 
November bis Januar   zum 28.02. 
Februar bis April   zum 31.05. 
Mai bis Juli    zum 31.08. und 
August bis Oktober   zum 30.11. 
 
 
Da das Kind entsprechend der Meldung der KTS im September 2018 an 11 Tagen entschuldigt 
gefehlt hat, erfolgte eine Kostgeldgutschrift in Höhe von 33,87 €: 
 
 
 

 

 
 
Diese Gutschrift in Höhe von 33,87 € wurde mit dem für Monat Dezember 2018 zu zahlenden 
Kostgeld in Höhe von 58,50 € verrechnet, so dass noch der Differenzbetrag in Höhe von 24,63 
€ zu entrichten war. 
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Die Einzahlung erfolgte am 18.12.2018 und ist der Finanzrechnung 2018 zuzuordnen. 
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2.2 Belegnummer: S007469626 über -42,02 Euro 

 

 
 
 
Nach der Satzung für die städt. Kindertagesstätten unterhält die Stadt Ludwigshafen am Rhein 
für die Kinder ihrer Einwohner Kindertagesstätten als öffentliche Einrichtungen (in den Betreu-
ungsarten Krippe, Kindergarten-Teilzeit, durchgehende Teilzeit und Ganzzeit, Hort) -  vgl. § 1 
Abs. 1 der Satzung. Nach § 6 Abs. 1 wird von der Stadt je nach Unterbringungsart ein monat-
liches durchschnittliches Kostgeld erhoben. Ferientage sowie Samstage, Sonntage und Feier-
tage werden bei der Erhebung berücksichtigt, so dass das Kostgeld auch während der Schlie-
ßungszeit zu entrichten ist. Die Höhe des Kostgeldes in Kindertagesstätten ist der Anlage 2 
der Satzung zu entnehmen. 
 
 
Auszug:  
 

 
 
Das Kind Y. von Frau Y. besucht den Erich-Kästner-Hort. Somit ist ein monatlicher Kostgeld-
beitrag in Höhe von 59,50 € zu entrichten. 
Nach § 90 Abs. 3 SGB soll das Kostgeld ermäßigt werden, wenn die Belastung den Eltern und 
dem Kind nicht zuzumuten ist. Nach § 9 SGB XII i.V.m. § 34 Abs. 6 SGB XII werden die Kosten 
für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung bis auf einen Eigenanteil in 
Höhe von 1 € je Mittagessen ermäßigt. Aufgrund der von 3-15 durchgeführten Berechnung 
gem. § 90 Abs. 4 SGB VII i.V.m. §§ 82 bis 85, 87 und 88 SBG XII wurde mit Bescheid vom 
18.12.2018 für die Zeit vom 01.11.2018 – 31.10.2019 ein Teil des Kostgeldes in Höhe von 
monatlich 28,31 € erlassen, so dass für den vorgenannten Zeitraum jeweils monatlich 31,19 € 
von Frau Y. zu zahlen sind. 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkonto

nr. Belegnr. Betrag Beschreibung

Berechtigu

ngscode

Habenbetr

ag

Finanzglied

erungscod

e

Buchungsd

atum Belegart Sachkontoname

Kostenstell

e Code

Belegdatu

m

6327200 S007496268 -42,02 Kostgeld Hort Kinderta 2018 315 42,02 F 04 19.12.2018 Zahlung Kindertagesstättenkostgeld 31540104 19.12.2018

 



164 
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Die Buchung (Beleg-Datum 19.12.2018) betrifft die Kostgeldermäßigung gem. Bescheid vom 
18.12.2018 und setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 
Gutschrift für Monat November 2018 28,31 € 
Gutschrift für Monat Dezember 2018 28,31 € 

Zwischensumme Gutschriften: 56,62 € 
offene Forderung aus Vormonat -14,60 € 
Gutschrift im Monat Dezember 2018 42,02 € 
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Die Einzahlung erfolgte am 19.12.2018 und ist der Finanzrechnung 2018 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

  

 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Finanzrechnung – FH 05 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ - 

Konto 6412101 „Miete, Vereine und Institutionen“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs-
position 

Gesamtwert Finanzrech-
nungsposition bei Prü-

fungsbeginn (06.09.2019) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (06.09.2019) 

FH 05 2.993.623,38 Euro 
6412101  

„Miete, Vereine und In-
stitutionen“ 

59.863,27 Euro 

geprüfte Belege:  
4379 über 90,00 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Gemäß §18 Abs. 3 GemHVO hat die Stadtverwaltung den in der Ergebnisrech-
nung ausgewiesenen Jahresüberschuss oder den Fehlbetrag in der Bilanz auszuwei-
sen.  

(2) Nach §44 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzu-
rechnenden Erträge und Aufwendungen auszuweisen. Erträge dürfen nicht mit Auf-
wendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts ande-
res zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erheb-
liche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und 
ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Begleichung eines Teils einer gebuchten 
Verkaufsrechnung für eine regelmäßige Mietzahlung des Vereins K. für eine Mietfläche in ei-
nem Gebäude in der Stadtgartenstraße . Es handelt sich hierbei um einen 100 m² großen 
Keller im rückwärtigen Anwesen zur Nutzung als Lager. 
Die Begleichung ist Teil des Beleges 4379, der aus insgesamt 4.698 Sachposten besteht und 
einen Wert von 1.580.978,65 Euro aufweist.  
 
Die gesamte monatliche Zahlung beträgt 110 Euro und ist aufgeteilt in 90 Euro Mietzahlung 
und 20 Euro Nebenkostenvorauszahlung. 

 
 
Der Mietzahlung liegt der Mietvertrag vom 08.04.2010 zugrunde. Mietbeginn war der 
15.04.2010. 

 
 
Die im Mietvertrag vereinbarte Mietzahlung von 75 Euro wurde zum 01.01.2013 mit Schreiben 
vom 31.08.2012 auf 90 Euro erhöht.  

 
 
Ergebnisrechnungs- und Finanzrechnungskonto (4412101 und 6412101) sind stimmig. 
 
Aufgrund der Bankgutschriften in zwei Teilbeträgen am 16.04.2018 ist der Betrag der Finanz-
rechnung 2018 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Finanzrechnung F 07 – Andere aktivierte Eigenleistungen und Be-

standsveränderungen– Sachkonto 6622000 Säumniszuschläge 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzposition 
Gesamtwert F 07 bei Prü-
fungsbeginn (16.09.2019) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (16.09.2019) 

F 07 
25.153.035,47 

EUR 
6622000 Säumniszu-

schläge 
593.132,88 

EUR 

geprüfte Belege: BB3614675 über 0,39 EUR,  
                              BB3614787 über 100,00 EUR und  
                              BB3615333 über 10,00 EUR 

 
 

6. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung 
und hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlun-
gen und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft dar-
über, welche finanziellen Mittel eingenommen und welche Auszahlungen getätigt wurden. Die 
Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die Ba-
sis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Absätze 1 und 2 GemO ist zum Abschluss eines jeden Haushaltsjahres 
ein Jahresabschluss aufzustellen, der u. a. aus der Finanzrechnung besteht. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind nach § 45 Abs. 1 GemHVO die im Haushaltsjahr eingegan-
genen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander 
nachzuweisen. Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Gemäß § 45 Abs. 2 GemHVO ist die 
Finanzrechnung in Staffelform aufzustellen. 
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(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. 
Dabei sind erhebliche Unterschiede im Anhang anzugeben und zu erläutern (siehe § 45 Abs. 
3 GemHVO). Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind gemäß § 45 Abs. 4 
GemHVO hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
 
7. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: BB3614675 über 0,39 Euro 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 0,39 EUR handelt es sich um die Zahlung von Portkosten seitens 
des Debitors, aufgrund der von der Stadtkasse automatisiert an ihn versandten Mahnung vom 
04.12.2018 (siehe auch unten 2. Schaubild): 
 

 
 
Die Mahnung wurde notwendig, nachdem der Debitor Kindergartenkostgeld für den Ganzta-
gesplatz seines Kindes aus dem Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 33,12 EUR nicht gezahlt 
hatte. Der Restbetrag resultiert aus teilweise geleisteten Zahlungen des Debitors und Gut-
schriften30 des Fachbereiches 3-15: 
 

 
 
Die Einzahlung erfolgte am 28.12.2018 und ist der Finanzrechnung 2018 zuzuordnen. 
  

                                                
30 Nimmt ein Kind wegen Erkrankung nicht am Mittagessen in der Kita teil, bucht der Fachbereich 3-15 

entsprechende Gutschriften 
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2.2 Belegnummer: BB3614787 über 100,00 Euro 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 100,00 EUR handelt es sich um eine zwischen Debitor und Stadt-
kasse vereinbarte Ratenzahlung: 
 

 
 
Die Ratenzahlung erfolgt, nachdem dem Debitor ein Sozialdarlehen wegen zu Unrecht bezo-
gener Sozialhilfe in Höhe von 2.020,47 EUR zur Fälligkeit 02.04.2000 gewährt wurde.31 Nach 
erfolgloser Beitreibung wurde die Forderung befristet niedergeschlagen. Mit Schreiben vom 
17.07.2015 vereinbarte die Stadtkasse mit dem Debitor eine Ratenzahlung, nachdem die For-
derung, das Sozialdarlehen, erst nach 30 Jahren verjährt. 
 

 
 

Die Einzahlung erfolgte am 28.12.2018 und ist der Finanzrechnung 2018 zuzuordnen. 
 

 
2.3 Belegnummer: BB3615333 über 10,00 Euro 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 10,00 EUR handelt es sich um die Einzahlung von Säumniszuschlä-
gen seitens des Debitors, die von der Stadtkasse im Zusammenhang mit der automatisiert 
erfolgten Mahnung am 06.11.2018 automatisch systemseitig berechnet und festgesetzt wur-
den: 
  

                                                
31 Telefonat mit dem zuständigen Sachbearbeiter Herr H. (2-12) am 16.09.2019 
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Die Festsetzung der Säumniszuschläge erfolgte, nachdem der Debitor die Rechnung der Feu-
erwehr (1-22) vom 24.08.2018 über 546,00 EUR für den am 06.05.2018 wegen Staubentwick-
lung bei Reinigungsarbeiten erfolgten Fehleinsatz der Feuerwehr nicht beglichen hatte: 
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Auf die erste Mahnung vom 06.11.2018 zahlte der Debitor am 26.11.2018 die Hauptforderung 
in Höhe von 546,00 EUR ein. Auf die zweite Mahnung am 20.11.2018 zahlte er am 28.12.2018 
die Nebenforderungen in Höhe von insgesamt 25,39 EUR, denen auch die Säumniszuschläge 
in Höhe von 10,00 EUR zuzurechnen sind: 
 

 
 
Die Einzahlung erfolgte am 28.12.2018 und ist der Finanzrechnung 2018 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: keine 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

  

 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung – FH 09 „Personal- und Versorgungsauszahlungen“ - 

Konto 7049000 „Sonstige“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs-
position 

Gesamtwert Finanzrech-
nungsposition bei Prü-

fungsbeginn (06.09.2019) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (06.09.2019) 

FH 05 -170.492.400,98 Euro 
7049000 

„Sonstige“ 
344.715,62 Euro 

geprüfter Beleg:  
PK0645137 i.H.v. 15.155,25 EUR 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe, sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
(2) Die Beiträge in der Kranken- oder Rentenversicherung für einen kraft Gesetzes versicher-
ten Beschäftigten oder Hausgewerbetreibenden sowie der Beitrag aus Arbeitsentgelt aus einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem Recht der Arbeitsförderung werden als Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag gezahlt. Satz 1 gilt auch für den Beitrag zur Pflegeversiche-
rung für einen in der Krankenversicherung kraft Gesetzes versicherten Beschäftigten. Die nicht 
nach dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beiträge in der landwirtschaftlichen Krankenversi-
cherung für einen kraft Gesetzes versicherten Beschäftigten gelten zusammen mit den Beiträ-
gen zur Rentenversicherung und Arbeitsförderung im Sinne des Satzes 1 ebenfalls als Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag (§ 28d  SGB IV) 
 
(3) Der Arbeitgeber hat für jeden Beschäftigten, getrennt nach Kalenderjahren, Entgeltunter-
lagen im Geltungsbereich dieses Gesetzes in deutscher Sprache zu führen und bis zum Ablauf 
des auf die letzte Prüfung folgenden Kalenderjahres geordnet aufzubewahren (§ 28f  SGB IV). 
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Der Arbeitgeber hat einen Anspruch auf den vom Beschäftigten zu tragenden Teil des Ge-
samtsozialversicherungsbeitrags. Dieser Anspruch kann nur durch Abzug vom Arbeitsentgelt 
geltend gemacht werden (§ 28g  SGB IV). 
Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist an die Krankenkassen (Einzugsstellen) zu zahlen. 
Die Einzugsstelle überwacht die Einreichung des Beitragsnachweises und die Zahlung des 
Gesamtsozialversicherungsbeitrags (§ 28h  SGB IV).  
Zuständige Einzugsstelle für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist die Krankenkasse, 
von der die Krankenversicherung durchgeführt wird. Für Beschäftigte, die bei keiner Kranken-
kasse versichert sind, werden Beiträge zur Rentenversicherung und zur Arbeitsförderung an 
die Einzugsstelle gezahlt, die der Arbeitgeber in entsprechender Anwendung des Fünften Bu-
ches gewählt hat (§ 28i  SGB IV). 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitge-
bers. Die Summe der Pflichtbeiträge in allen Sozialversicherungszweigen versteht man als 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Schuldner des Gesamtsozialversicherungsbeitrages ist 
nach § 28 Abs. 1 SGB IV der Arbeitgeber. Dieser hat sowohl den Arbeitgeber- als auch den 
Arbeitnehmerteil für die Sozialversicherungszweige abzuführen. Der Arbeitgeber hat hierbei 
Anspruch auf den Arbeitnehmerteil des Sozialversicherungsbeitrages, welchen er nur über 
Abzüge des Arbeitsentgeltes geltend machen kann. 
Die Vorschriften zur Berechnung und Abführung der Sozialversicherungsbeiträge ergeben sich 
im Wesentlichen aus den §§ 28d bis 28i SGB IV. Darüber hinaus gelten die Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung sowie die Beitragsverfahrensordnung.  
Zusätzlich gibt es für jeden einzelnen Versicherungszweig ein bestimmtes Sozialgesetzbuch, 
welches noch weitere Regelungen beinhaltet. Krankenversicherung (SGB V), Rentenversiche-
rung (SGB VI), Pflegeversicherung (SGB XI), Arbeitslosenversicherung (SGB III). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

 
Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Finanzrechnung F 10 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen– 

Sachkonto 7232315 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 

 
F-Position 

 
Gesamtwert F 10 bei 
Prüfungsbeginn 
(14.10.2019) 

 
Sachkonto 

 
Wert Sachkonto  
bei Prüfungsbe-
ginn (14.10.2019) 

 
10 

 
98.059.669,05 EUR 

 
7232315 

Schädlingsbekämpfung 
BU (Bau, Vermietung) 

 
68.905,11 EUR 

 
geprüfte Belege Nr.: 4272 zu 374,85 EUR,  
                            Nr.: 4313 zu 160,65 EUR und 
                            Nr.: 4577 zu 108,06 EUR 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe, sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 

(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzu-

stellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

(3) In der Finanzrechnung sind nach § 45 Abs. 1 GemHVO die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nach-
zuweisen. Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Ge-
setz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist. Gemäß § 45 Abs. 2 GemHVO  
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(4) Gem. § 45 Abs. 3 GemHVO, den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen 
sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushalts-
jahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht (Anhang) 
anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 45 Abs.4 GemHVO). 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer 4272 über 374,85 EUR 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer 4272 vom 17.01.2018 i. H. v. 374,85 EUR handelt 
es sich um die Erfassung der Zahlung von Rechnung GWF_000331092. Diese ist Teil des 
Beleges 4272, der aus insgesamt 6 Sachposten besteht und einen Wert von 1.874,25 Euro 
brutto aufweist.  

 
 
 

 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen erteilte einen Auftrag für die Bekämpfung von Schaben in 
den Gebäuden Bliesstr. 24-36, an die Firma P. Die am 10.01.2018 erbrachte Leistungen in 
Höhe von 1.874,25 EUR, hat die Firma P. der Stadtverwaltung Ludwigshafen in Rechnung 
gestellt (externe Rechnungs-Nummer: 201800015).32 
 
Die Erfassung der Zahlung erfolgte auf dem Sachkonto 7232315 Schädlingsbekämpfung BV 
(Bau, Vermietung), wie oben abgebildet, aufgeteilt pro Kostenstelle, d. H. jeweils je saniertem 
Gebäude in der Bliesstraße 24-36. Die anteilige Auszahlung in Höhe von 374,85 EUR, bezieht 
sich auf die Schädlingsbekämpfung in der Bliesstr. 32. 
 
Die Zahlung der o. g. Rechnung (Belegnummer 4272, interne Rechnungsnummer 
GWF_000331092) erfolgte via elektronischer Zahlungsdatei (Sammeldatei mit 197 einzelnen  
 
 
  

                                                
32 siehe Anlage 1: Rechnung der Firma P und Auftragsnachweis 
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Zahlungen) am 17.01.2018, siehe nachfolgenden Kontoauszug. 
 

 
 
 
Die ursprünglich eingebuchte Verbindlichkeit in Höhe von 1.874,25 EUR, wurde somit am 
17.01.2018 vollständig beglichen und die geleistete Auszahlung (darunter die anteilige Aus-
zahlung in Höhe von 374,85 EUR) im NSK erfasst. 
 
 

 
 
 
 
2.2 Belegnummer 4313 über 160,65 EUR  
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer 4313 vom 15.02.2018 i. H. v. 160,65 EUR handelt 
es sich um die Erfassung der Zahlung eines Teils der Gesamtrechnung der Firma P (externe 
Rechnungsnummer: 201800148) in Höhe von 1.499,40 EUR.33 
 
Die o. g. Rechnung bezieht sich auf die am 07.02.2018 durchgeführte Schädlingsbekämpfung 
in der Bliesstr. 24-36. Gem. Auftrag der Stadt Ludwigshafen, wurden an diesem Tag insgesamt 
6 Objekte durch die Firma P. desinfiziert (Bliesstr. 24, 28, 30, 32, 34 und 36). Die Auszahlung 
in Höhe von 160,65 EUR entfällt auf die Schädlingsbekämpfung in Gebäude Nr. 32.34 
 
 

 
 
 
 

                                                
33 siehe Anlage 2 
34 siehe Anlage 3 
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Die Zahlung erfolgte am 15.02.2018, via elektronischer Zahlungsdatei (Sammeldatei Nr.: 4313 
mit 224 Zahlungsbuchungen), wie auf dem Kontoauszug der S. abgebildet. 
 
 

 
 
 
Die ursprünglich eingebuchte Verbindlichkeit (Sachkonto: 3551100) wurde vollständig begli-
chen und am 15.02.2018 im NSK erfasst. 
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2.3 Belegnummer 4577 über 108,06 EUR 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer 4577 über 108,06 EUR, handelt es sich um die Er-
fassung der Zahlung von Rechnung (externe Rechnungsnummer: 2018/1762) der Firma U. Z., 
für die Schädlingsbekämpfung in der Orffstraße 1, 67061 Ludwigshafen35.  
 

 
 
Die vollständige Zahlung der o. g. Rechnung erfolgte am 10.09.2018, via elektronischer Zah-
lungsdatei (Zahlungsdatei Nr.: 4577 mit 224 Einzelbuchungen).  
 

 
 
Die Verbuchung der o. g. Zahlung erfolgte im NSK am gleichen Tag.   
 

  

                                                
35 siehe Anlage 4 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14210  1-14  1-142  
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
Auftragsnachweis Bliesstr. 32 (Rechnung Anlage 2) 
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Anlage 3: 
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193 
 
 

 
Rechnungsprüfungsausschuss 

  

 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende*r Prüfer*in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung – FH 13 „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-

gen“ - Konto 7235100 „Wartungs- und Instandsetzungskosten“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzrechnungs-
position 

Gesamtwert Finanzrech-
nungsposition bei Prü-

fungsbeginn (06.09.2019) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (06.09.2019) 

FH 13 -68.850.264,06 Euro 
7235100  

„Wartungs- und In-
standsetzungskosten“ 

-835.841,23 Euro 

geprüfte Belege:  
4259 über -647,33 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Gemäß §18 Abs. 3 GemHVO hat die Stadtverwaltung den in der Ergebnisrechnung aus-

gewiesenen Jahresüberschuss oder den Fehlbetrag in der Bilanz auszuweisen.  

(2) Nach §44 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnen-

den Erträge und Aufwendungen auszuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen ver-

rechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 

die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 

und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Zahlung von Rechnung 
GWF_000329805. Diese ist Teil des Beleges 4259, der aus insgesamt 614 Sachposten be-
steht und einen Wert von 313.410,82 Euro aufweist.  
 
Bei der ursprünglichen Verbindlichkeitseinbuchung handelt es sich um eine Rechnung des 
städtischen Tochterunternehmens W.. für einen Keilriemen. 

 
 
 
 
Ergebnisrechnungs- und Finanzrechnungskonto (5235100 und 7235100) sind stimmig. 
 
Der Ursprungsbeleg GWF_000329805 wurde mit Buchungs- und Rechnungsdatum 
15.11.2017 erfasst. Die Fälligkeit betrug 30 Tage, Skonto wurde vom Kreditor nicht einge-
räumt. Die Begleichung der Rechnung hätte bis 15.12.2017 erfolgen sollen und wurde 21 Tage 
später (51 Tage nach Rechnungsdatum) mit dem geprüften Beleg am 05.01.2018 zur Zahlung 
angewiesen.  

 
 
Aufgrund der Bankgutschrift am 05.01.2018 ist der Betrag der Finanzrechnung 2018 zuzuord-
nen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 20.11.2019 

 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung FH 25 – Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszah-

lungen – Sachkonto 6825906 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

FH Gesamtwert FH 25 bei 
Prüfungsbeginn 
(11.09.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (11.09.2019) 

25 5.625.002,77 EUR 6825906 Einz. Aus-
baubeitrag Munden-
heim 

386.776,70 EUR 

geprüfte Belege: BB2749830 zu 14,68 EUR,  
                              BB3152973 zu 19,44 EUR,  
                              BB3160157 zu 159,36 EUR 

 
 
2. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe, sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen über 
die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft darüber, 
welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt wurden. 
Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist damit die 
Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Die Stadt Ludwigshafen erhebt zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen für den 
Ausbau von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege und Plätze), die innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende Bei-
träge. Zum Ausbau zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, die 
der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. 
Zu den Investitionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und die bewerteten Ei-
genleistungen der Stadt, die diese zum Ausbau der Verkehrsanlagen aufwenden muss. 
Der wiederkehrende Beitrag wird auf der Grundlage des Durchschnitts der im Zeitraum von 5 
Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen erhoben. 
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Weichen nach Ablauf dieses Zeitraums die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten 
Aufwendungen ab, ist das Beitragsaufkommen der folgenden Jahre entsprechend auszuglei-
chen. 
Die Verkehrsanlagen der folgenden im Zusammenhang bebauten Ortsteile stehen in einem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang und werden zu Abrechnungseinheiten zusam-
mengefasst: 36 

 
Ortsteile 

 
Abrechnungseinheit 

  
Süd 01 
Nord 02 
Friesenheim 03 
Oppau 04 
Gartenstadt 05 
Mundenheim 06 
Oggersheim 07 
Rheingönheim 08 
Maudach 09 
Ruchheim 10 
Mitte 11 
West 12 
Edigheim 13 
Pfingstweide 14 
Notwende 15 
Nachtweide 16 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 Beleg BB2749830 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer BB2749830 vom 01.01.2018 i. H. v. 14,68 EUR han-
delt es sich um die Einzahlung des halbjährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrages für das 
Jahr 2018, der aufgrund des Feststellungsbescheides vom 26.02.199037 für das Flurstück 
800/5 in der Gemarkung Mundenheim erhoben wird. 
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung – 
WABS). 
Gemäß § 14 Abs. 1 WABS wird die beitragspflichtige Fläche neu festgestellt, wenn der Bei-
tragsschuldner wechselt. Die Beitragsschuldner sind seit 2006 Eigentümer des Flurstücks. 
Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe aus Grundstücksfläche, erhöht 
um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 WABS. 
 

                                                
36 Vgl. Ausbaubeitragssatzung 6-07 der Stadt Ludwigshafen über die Erhebung wiederkehrender Bei-
träge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen vom 01.01.1996 
37 Siehe Anlage 1 
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Die Berechnung ergibt sich aus dem Feststellungsbescheid vom 26.02.1990, wobei sich die 
Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 3 WABS i. V. m. Anlage 3 zur WABS ergibt. In LUgeo 
WebGIS ist das Flurstück mit der Nutzungsart „Wohnbaufläche“ ausgewiesen. Es handelt sich 
um 2-geschossige Bebauung. Daraus ergibt sich eine Geschossflächenzahl von 0,8. 
 
Geschossfläche: 
204 m² * 0,8 = 163,20 m² 
 
Beitragspflichtige Fläche: 
204 m² + 163,20 m² = 367,20 m² 
 
Die beitragspflichtige Fläche wird dann von der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz für die 
entsprechende Abrechnungseinheit (hier: Mundenheim mit 0,08) multipliziert: 
 
367,20 m² * 0,08 EUR/m² = 29,376 EUR (jährlicher Ausbaubeitrag) 
 
Zum 15.02.2018 und 15.08.2018 wurden jeweils 14,68 EUR (14,68 EUR * 2 = 29,36 EUR) 
eingezahlt. 
 

 

2-geschossige Bebauung 
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2.2 Beleg BB3152973 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer BB3152973 vom 10.01.2018 i. H. v. 19,44 EUR han-
delt es sich um die Einzahlung des vierteljährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrages für das 
Jahr 2017, der aufgrund des Feststellungsbescheides vom 26.02.199038 für das Flurstück 
887/3 in der Gemarkung Mundenheim erhoben wird. 
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung – 
WABS). 
Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe aus Grundstücksfläche, erhöht 
um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 WABS. 
 

 
 

 
 

 
 

                                                
38 Siehe Anlage 2 

 

 
3-geschossige Bebauung 
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Die Berechnung ergibt sich aus dem Feststellungsbescheid vom 26.02.1990, wobei sich die 
Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 3 WABS i. V. m. Anlage 3 zur WABS ergibt. In LUgeo 
WebGIS ist das Flurstück mit der Nutzungsart „Wohnbaufläche“ ausgewiesen. Es handelt sich 
um 3-geschossige Bebauung. Daraus ergibt sich eine Geschossflächenzahl von 1,0. 
 
Geschossfläche: 
486 m² * 1,0 = 486 m² 
 
Beitragspflichtige Fläche: 
486 m² + 486 m² = 972 m² 
 
Die beitragspflichtige Fläche wird dann von der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz für die 
entsprechende Abrechnungseinheit (hier: Mundenheim mit 0,08) multipliziert: 
 
972 m² * 0,08 EUR/m² = 77,76 EUR (jährlicher Ausbaubeitrag) 
 
Die Zahlung zur Beitragsforderung vom 15.11.2017 i. H. v. 19,44 EUR wurde am 10.01.2018 
verbucht, die vierteljährlich (77,76 EUR / 4 = 19,44 EUR) als Vorausleistung mit den Grundbe-
sitzabgaben erhoben wird. 
Da zum 31.12.2017 der Beitragsschuldner wechselte, wurden die Beitragsforderungen für das 
Jahr 2018 durch Gutschriften wieder ausgeglichen. 
 

 
 
 
2.3 Beleg BB3160157 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer BB3160157 vom 17.01.2018 i. H. v. 159,36 EUR 
handelt es sich um die Einzahlung des vierteljährlichen wiederkehrenden Ausbaubeitrages für 
das Jahr 2017, der aufgrund des Feststellungsbescheides vom 08.01.200139 für das Flurstück 
3784/32 in der Gemarkung Mundenheim erhoben wird. 
 
Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus den §§ 1 bis 16 der Satzung über die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung – 
WABS). 
Nach § 7 WABS ist die beitragspflichtige Fläche die Summe aus Grundstücksfläche, erhöht 
um den Nutzungsartzuschlag nach § 10 WABS. 
 

                                                
39 Siehe Anlage 3 
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1-geschossige Bebauung 
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Die Berechnung ergibt sich aus dem Feststellungsbescheid vom 08.01.2001, wobei sich die 
Geschossflächenzahl (GFZ) aus § 9 Abs. 3 WABS i. V. m. Anlage 3 zur WABS ergibt. In LUgeo 
WebGIS ist das Flurstück mit der Nutzungsart „Industrie und Gewerbefläche“ ausgewiesen. 
Es handelt sich um 1-geschossige Bebauung. Daraus ergibt sich eine Geschossflächenzahl 
von 0,5. 
 
Geschossfläche: 
4.427 m² * 0,5 = 2.213,50 m² 
 
Berechnungsfläche: 
4.427 m² + 2.213,50 m² = 6.640,50 m² 
 
Nutzungsartzuschlag: 
6.640,50 m² * 20 % = 1.328,10 m² 
 
Beitragspflichtige Fläche: 
6.640,50 m² + 1.328,10 m² = 7.968,60 m² 
 
Die beitragspflichtige Fläche wird dann von der Steuerverwaltung mit dem Beitragssatz für die 
entsprechende Abrechnungseinheit (hier: Mundenheim mit 0,08) multipliziert: 
 
7.968,60 m² * 0,08 EUR/m² = 637,49 EUR (jährlicher Ausbaubeitrag) 
 
Die Zahlung zur Beitragsforderung vom 15.11.2017 i. H. v. 159,36 EUR wurde am 17.01.2018 
verbucht, die vierteljährlich (637,49 EUR / 4 = 159,37 EUR) als Vorausleistung mit den Grund-
besitzabgaben erhoben wird. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142  
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 19/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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Anlage 4: 
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2.7 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.01.2020: 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 10: Prüfungsschwerpunkt 2018 
 Prüfung der Stichproben aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 

am 20.11.2019, Prüfung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (für Inves-
titionen P 4.2.1 und zur Liquiditätssicherung P 4.2.2), Prüfung Schritt 3 

  



212 
 
 

 
  

 

Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für In-

vestitionen“ – Sachkonto 3151211 „I-kr. von Banken 1-5 J. €-W. (fester Zins)“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbe-
ginn (22.11.2019) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(22.11.2019) 

P 4.2.1 
 
-381.747.222,82 EUR 

3151211 I-kr. von 
Banken 1-5 J. €-W. 
(fester Zins) 

-24.044.161,17 EUR 

geprüfte Beleg:  
A885600 zu -3.802.852,22 Euro 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO be-
steht der Jahresabschluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbind-
lichkeiten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). 
Dabei sind gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
auf der Passivseite der Bilanz zwingend auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men für Investitionen und auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus Liquidi-
tätssicherung aufzuteilen. 

(2) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rück-
zahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag 
zu passivieren.   
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Stornierung einer Umbuchung eines In-
vestitionskredites bei der B. 
 
Der Kredit wurde unter dem gleichen Kreditor 350472 auf dem Konto 3151311 „I-kr. von Ban-
ken > 5 J. €-W. (fester Zins)“ neu eingebucht 

 
 
Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre. Neu gewähltes Konto und Vertragslaufzeit sind somit 
stimmig. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Schwerpunktprüfung P 4.02.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investiti-

onen“ - Konto 3154311 „I-kr. von Giroz. > 5 J. €-W. (fester Zins)“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert Bilanzpo-
sition bei Prüfungsbe-

ginn (08.01.2020) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(08.01.2020) 

P 4.02.1 - 441.001.303,88 Euro 
3154311  

„I-kr. von Giroz. > 5 J. 
€-W. (fester Zins)“ 

- 175.229.398,98 Euro  

geprüfter Beleg:  
BB3594838 über 66.265,56 Euro 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO besteht der 
Jahresabschluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbindlichkeiten 
vollständig und getrennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). Dabei sind 
gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf der Pas-
sivseite der Bilanz zwingend auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus Liquiditätssicherung 
aufzuteilen. 
(2) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rück-
zahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag zu 
passivieren.  
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(3) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren 
und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhän-
gige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand 
der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um Tilgung und Zins eines Investitionskredites 
bei der I GmbH nach Tilgungsplan. 
 
Der gesamte Beleg setzt sich zusammen aus der Auszahlung der Zinsen in Höhe von 8.900,48 
Euro und der Auszahlung der Tilgung in Höhe von 57.365,08 Euro. 

 
 
Der zugrunde liegende Investitionsvertrag über 3.000.000 Euro wurde am 07.12.2004 ausge-
zahlt. Die gebuchten Zins- und Tilgungsbeträge entsprechen dem Tilgungsplan.  

 
 
Auf dem Kreditor ist aktuell einen Betrag von 1.720.952,55 Euro ausgewiesen. Dies entspricht 
auch dem Restbetrag des Darlehens laut Tilgungsplan.   
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Vertrag  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für In-

vestitionen“ – Sachkonto 3154311 „I-kr. von Giroz. > 5 J. €-W. (fester Zins)“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzpo-
sition bei Prüfungsbe-
ginn (08.01.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(08.01.2020) 

P 4.2.1 - 441.001.303,88 Euro  
3154311  
„I-kr. von Giroz. > 5 J. 
€-W. (fester Zins)“ 

- 175.229.398,98 EUR 

geprüfte Belege:  
A894626  zu - 1.100.956,50 Euro 
WKB688662 zu 65.687,51 Euro 
BB3177530  zu 65.739,35 Euro 
 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO be-
steht der Jahresabschluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbind-
lichkeiten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). 
Dabei sind gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
auf der Passivseite der Bilanz zwingend auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men für Investitionen und auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus Liquidi-
tätssicherung aufzuteilen. 

(2) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rück-
zahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag 
zu passivieren.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1 A894626 zu - 1.100.956,50 Euro 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung eines Investitionskredites 
aufgrund einer Umschuldung.  
 
Der gesamte Beleg stellt die Umbuchung aufgrund einer Umschuldung eines Kredites von der 
W. auf die L. dar.  

 
 
Der zugrunde liegende Schuldschein wurde zum 28.06.2018 mit einer Gesamthöhe von 
1.100.956,50 Euro abgeschlossen. 

 
 
Auf dem Kreditor ist aktuell einen Betrag von 917.463,75 Euro ausgewiesen. Dies entspricht 
auch dem Restbetrag des Kredites laut Tilgungsplan.   
 
 
2.2 WKB688662 zu 65.687,51 Euro 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um Zins- und Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites bei der N. nach Tilgungsplan. 
 
Der gesamte Beleg stellt die Einbuchung von Zins und Tilgung für April 2018 dar.  

 
 
Der zugrunde liegende Kreditvertrag wurde am 31.10.2016 ausgezahlt.  
Der gebuchte Betrag für Zins- und Tilgung entspricht dem Tilgungsplan. 

 
 
Auf dem Kreditor ist aktuell einen Betrag von 1.88.940,33 Euro ausgewiesen. Dies entspricht 
auch dem Restbetrag des Kredites laut Tilgungsplan.   
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2.3 BB3177530 zu 65.739,35 Euro  

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um Zins- und Tilgungsrate eines Investitionskre-
dites bei der B. nach Tilgungsplan. 
 
Der gesamte Beleg stellt die Einbuchung der Auszahlung von Zins und Tilgung für Februar 
2018 dar.  

 
 
Der Teil „Zwischenkonto Zahlungeinge“ des Betreffs beschreibt den Namen des Zahlungs-
empfängers: 

 
 
Der zugrunde liegende Kreditvertrag wurde am 02.02.1998 ausgezahlt.  
Der gebuchte Betrag für Zins- und Tilgung entspricht dem Tilgungsplan. 

 
 
Auf dem Kreditor ist aktuell einen Betrag von 309.315,62 Euro ausgewiesen. Dies entspricht 
auch dem Restbetrag des Kredites laut Tilgungsplan.   
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.02.1 – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Investitionen– Sachkonto 3151311 I-kr. von Banken > 5 J. €-W. (fester Zins) 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 4.02.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(22.11.2019) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (22.11.2019) 

P 4.02.1 -380.365.034,22 EUR 

3151311 I-kr. von Ban-
ken > 5 J. €-W. (fester 

Zins) 

-114.106.224,10 
EUR 

geprüfte Belege:  
BB 3256191, 64 –Stadt Ludwigshafen am Rhein, 71.483,11 € 
BB 3252910, 63 – D. AG, 12.436,48 € 
WKB 674477, Schuldendienst Rate, Zins und Tilgung, 

 
 

8. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO besteht der Jahresab-
schluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbindlichkeiten vollständig und ge-
trennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). Dabei sind gemäß § 47 Abs. 5 
GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf der Passivseite der Bilanz zwingend 
auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und auf die Verbindlichkeiten 
aus Kreditaufnahmen aus Liquiditätssicherung aufzuteilen. 
 
(2) Verbindlichkeiten sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag (Erfüllungsbetrag) anzusetzen. Der Erfüllungsbetrag ist der Betrag, den der 
Schuldner zur Erfüllung seiner Verpflichtung aufbringen muss.40 
  

                                                
40 vgl. Seite 364 Kommentar Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz von Bellefontaine, Deisenroth u. a. 
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(3) Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die 
Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als 
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschrei-
ben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit 
ihm ein einmaliger Verwaltungsaufwand der*s Gläubiger*in abgegolten wird. 
 
 
9. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: BB 3256191 über 71.483,11 Euro 
 

 
 
Bei der Zahlung handelt es sich um die Zins- und Tilgungsleistung in Höhe von 71.483,11 € 
zum Fälligkeitstermin 30.3.2018 für ein Darlehen, betreffend Asylunterkunft Muldenweg 26, in 
Höhe von ursprünglich 3.774.686,06 €, das die Stadt bei der D.K.Bank aufgenommen hat (An-
lage 1) und das am 30.09.2014 ausbezahlt wurde. Das Darlehen wird mit 1,525 % verzinst 
und ist in vierteljährlich gleichbleibenden Raten zu jeweils 71.483,11 € zu tilgen, erstmals fällig 
am 30.12.2014. 
Bei der Zahlung handelt es sich um die Zins- und Tilgungsleistung zum Fälligkeitstermin 
30.03.2018 bestehend aus einer Tilgungsleistung in Höhe von 59.987,39 € und Zinsen in Höhe 
von 11.495,72 €. 
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2.2 Belegnummer: BB 3252910 über 12.436,48 Euro 
 

 
 
Bei der Zahlung handelt es sich um die Zins- und Tilgungsleistung in Höhe von 12.436,48 € 
zum Fälligkeitstermin 30.3.2018 für ein Darlehen zur Finanzierung von allgemeinen Investiti-
onskrediten des Jahres 2004 in Höhe von ursprünglich 1.435.022,88 DM jetzt 733.715,55 €, 
das die Stadt bei der D.G.Bank aufgenommen hat (Anlage 2 - Auszug). Das Darlehen ist in 
vierteljährlich gleichbleibenden Raten zu jeweils 12.436,48 € zu tilgen, und war erstmals am 
30.12.2014 fällig. 
Bei der Zahlung handelt es sich um die Zins- und Tilgungsleistung zum Fälligkeitstermin 
30.03.2018 bestehend aus einer Tilgungsleistung in Höhe von 10.979,09 € und Zinsen in Höhe 
von 1.457,39 €. 
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2.3 Belegnummer: WKB674477 über -136.104,16 Euro 
 

 
 
Bei der Zahlung handelt es sich um die Zins- und Tilgungsleistung in Höhe von -136.104,16 € 
zum Fälligkeitstermin 15.01.2018 für ein Darlehen zur Finanzierung von allgemeinen Investiti-
onskrediten des Jahres 2008 in Höhe von ursprünglich 3.750.000,05 €, das die Stadt bei der 
W.L. Bank aufgenommen hat (Anlage 3 - Auszug). Das Darlehen ist mit aktuell mit 3,725 % 
jährlich zu verzinsen und ist in 44 Halbjahresraten zu je 83.333,33 € zuzüglich einer Schluss-
rate in Höhe von 83.333,53 € zu tilgen. 
 
Bei der Zahlung handelt es sich um die Zins- und Tilgungsleistung zum Fälligkeitstermin 
15.01.2018, bestehend aus einer Tilgungsleistung in Höhe von 83.333,33 € und Zinsen in 
Höhe von 51.218,75 €. 
 

 
 
 
  

Bearbeiten - Explorer Sachposten

Sachkonto

nr.

Ergebnisgli

ederungsc

ode Belegnr. Betrag Beschreibung

Berechtigu

ngscode

Vermögens

gliederung

scode

Externe 

Belegnum

mer

Habenbetr

ag

Finanzglied

erungscod

e

Buchungsd

atum

Fälligkeits

datum

3151311 WKB674477 -136.104,16 Schuldendienst Rate; Zins und Tilgung 911 P 4.02.1 602308 / 10531233136.104,16 31.01.2018 15.01.2018
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
Anlagen: 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für In-

vestitionen“ – Sachkonto 3152313 „I-kr. von Spark. > 5 J. €-W. (fester Zins) Abgang“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbe-
ginn (08.01.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(08.01.2020) 

P 4.2.1 

 
- 441.001.303,88 Euro  

3152313 I-kr. von 
Spark. > 5 J. €-W. 
(fester Zins) Ab-
gang 

56.249.179,04 EUR 

geprüfter Beleg:  
WKB674495  zu 31.634,87 Euro 
 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO be-
steht der Jahresabschluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbind-
lichkeiten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). 
Dabei sind gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
auf der Passivseite der Bilanz zwingend auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men für Investitionen und auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus Liquidi-
tätssicherung aufzuteilen. 

(2) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rück-
zahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag 
zu passivieren.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Tilgungsrate eines Investitionskredites 
bei der K. nach Tilgungsplan. 
 
Der gesamte Beleg stellt die Einbuchung von Zins und Tilgung für Januar 2018 dar.  

 
 
Der zugrunde liegende Kreditvertrag wurde am 02.01.2012 ausgezahlt.  
Der gebuchte Tilgungsbetrag entspricht dem Tilgungsplan. 

 
 
Auf dem Kreditor ist aktuell einen Betrag von 928.497,08 Euro ausgewiesen. Dies entspricht 
auch dem Restbetrag des Kredites laut Tilgungsplan.   
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für In-

vestitionen“ – Sachkonto 3154312 „I-kr. von Giroz. > 5 J. €-W. (fester Zins)“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposi-
tion bei Prüfungsbe-
ginn (08.01.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(08.01.2020) 

P 4.2.1 
 
- 441.001.303,88 Euro  

3154312 I-kr. von 
Giroz. > 5 J. €-W. 
(fester Zins) 

-16.270.091,70 EUR 

geprüfte Belege:  
WKB716551  zu -55.814,86 Euro 
A894627  zu -1.100.956,50 Euro 
 

 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO be-
steht der Jahresabschluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbind-
lichkeiten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). 
Dabei sind gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
auf der Passivseite der Bilanz zwingend auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men für Investitionen und auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus Liquidi-
tätssicherung aufzuteilen. 

(2) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rück-
zahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag 
zu passivieren.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1  WKB716551 zu -55.814,86 Euro 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Tilgungsrate eines Investitionskredites 
bei der B. nach Tilgungsplan. 
 
Der gesamte Beleg stellt die Einbuchung der Tilgung für August 2018 dar.  
 

 
 
Der zugrunde liegende Kreditvertrag wurde am 02.02.1998 ausgezahlt.  
Der gebuchte Tilgungsbetrag entspricht dem Tilgungsplan. 

 
 
Auf dem Kreditor ist aktuell einen Betrag von 309.315,62 Euro ausgewiesen. Dies entspricht 
auch dem Restbetrag des Kredites laut Tilgungsplan.   
 
2.1  A894627 zu -1.100.956,50 Euro 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Einbuchung eines Investitionskredites 
aufgrund einer Umschuldung.  
 
Der gesamte Beleg stellt die Umbuchung aufgrund einer Umschuldung eines Kredites von der 
W. auf die L. dar.  

 
 
Der zugrunde liegende Schuldschein wurde zum 28.06.2018 mit einer Gesamthöhe von 
1.100.956,50 Euro abgeschlossen. 

 
 
Auf dem Kreditor ist aktuell einen Betrag von 917.463,75 Euro ausgewiesen. Dies entspricht 
auch dem Restbetrag des Kredites laut Tilgungsplan.   
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.02.1 – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Investitionen– Sachkonto 3151311 I-kr. von Banken > 5 J. €-W. (fester Zins) 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 4.02.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(22.11.2019) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (22.11.2019) 

P 4.02.1 -380.365.034,22 EUR 

3151311 I-kr. von Ban-
ken > 5 J. €-W. (fester 

Zins) 

-114.106.224,10 
EUR 

geprüfte Belege:  
BB3459826 über 551.362,50 EUR und  
A885614 über -3.802.852,22 EUR 

 
 

10. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(3) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO besteht der Jahresab-
schluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbindlichkeiten vollständig und ge-
trennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). Dabei sind gemäß § 47 Abs. 5 
GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf der Passivseite der Bilanz zwingend 
auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und auf die Verbindlichkeiten 
aus Kreditaufnahmen aus Liquiditätssicherung aufzuteilen. 
 
(4) Verbindlichkeiten sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag (Erfüllungsbetrag) anzusetzen. Der Erfüllungsbetrag ist der Betrag, den der 
Schuldner zur Erfüllung seiner Verpflichtung aufbringen muss.41 
 
(3) Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die 
Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als 

                                                
41 vgl. Seite 364 Kommentar Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz von Bellefontaine, Deisenroth u. a. 
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aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschrei-
ben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit 
ihm ein einmaliger Verwaltungsaufwand der*s Gläubiger*in abgegolten wird. 
 
 
11. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: BB3459826 über 551.362,50 Euro 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 551.362,50 EUR handelt es sich um die Zahlung einer Kreditrate mit 
Fälligkeit 30.08.2018 laut unten dargelegtem Tilgungsplan. Die Rate setzt sich aus Zinsen in 
Höhe von 401.040,69 EUR und einem Tilgungsbetrag in Höhe von 150.321,81 EUR zusam-
men: 
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Grundlage für die Tilgung ist eine seitens des Kämmerers am 27.09.2013 unterzeichnete 
Schuldurkunde über die Rückzahlung und Verzinsung eines Kredites über 26.100.000,00 
EUR. Die Tilgung erfolgt in halbjährlichen Raten von jeweils 551.362,50 EUR. Die erste Rate 
war laut Tilgungsplan zum 28.02.2014 fällig. Die Kreditaufnahme erfolgte wegen des Kaufs 
von Pfalzwerke-Aktien der TWL. Die Schuldurkunde kann im Rahmen der Sitzung eingesehen 
werden. 
 
 
2.2 Belegnummer: A885614 über -3.802.852,22 Euro 
 

 
 
Die B. L. gewährte der Stadt L. mit Kreditvertrag vom 09.03.2018 einen Kredit in Höhe von 
3.802.852,22 EUR. Der Kredit wurde am 08.03.2018 ausgezahlt und seitens der Stadt mit 
Buchungsdatum 09.12.2018 unter dem Kreditor Nr. 350472 „W.-Bank Kreditabwicklung“ in das 
städtische Buchungssystem nsk gebucht: 
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Nachdem die Buchung unter dem falschen Kreditor gebucht wurde, veranlasste der zustän-
dige Abteilungsleiter der Geschäftsbuchhaltung (2-114) Herr W. eine Umschuldung zum rich-
tigen Kreditor Nr. 526738 „B. LB Kreditabwicklung“: 
 

 
 
 

 
 
Eine detaillierte Aufstellung aus der die Kreditorennamen entnommen werden können ist im 
Anhang enthalten. Der Kreditvertrag ist im Rahmen der Sitzung einsehbar. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Auszug nsk zum Beleg A885614 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Auszug nsk zum Beleg A885614 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.02.1 – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Investitionen– Sachkonto 3151211 I-kr. von Banken > 5 J. €-W. (fester Zins) 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 4.02.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(22.11.2019) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (22.11.2019) 

P 4.02.1 -380.365.034,22 EUR 

3151211 I-kr. von Ban-
ken 1-5 J. €-W. (fester 

Zins) 

-23.827.863,98 
EUR 

geprüfte Belege:  
WKB739558 über -146.894,16 EUR,  
BB3221373 über 50.166,99 EUR und  
WKB676681 über 46.366,17 EUR 

 
 

12. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(5) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO besteht der Jahresab-
schluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbindlichkeiten vollständig und ge-
trennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). Dabei sind gemäß § 47 Abs. 5 
GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf der Passivseite der Bilanz zwingend 
auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und auf die Verbindlichkeiten 
aus Kreditaufnahmen aus Liquiditätssicherung aufzuteilen. 
 
(6) Verbindlichkeiten sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag (Erfüllungsbetrag) anzusetzen. Der Erfüllungsbetrag ist der Betrag, den der 
Schuldner zur Erfüllung seiner Verpflichtung aufbringen muss.42 
 

                                                
42 vgl. Seite 364 Kommentar Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz von Bellefontaine, Deisenroth u. a. 
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(3) Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die 
Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als 
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschrei-
ben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit 
ihm ein einmaliger Verwaltungsaufwand der*s Gläubiger*in abgegolten wird. 
 
 
13. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: WKB739558 über -146.894,16 EUR 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über -146.894,16 EUR handelt es sich um die Zahlung einer Kreditrate 
mittels „wiederkehrendem Buchblatt“ (WKB), fällig zum 15.12.2018 laut unten dargelegtem 
Tilgungsplan (Auszug). Die Rate setzt sich aus Zinsen in Höhe von 78.266,67 EUR und einem 
Tilgungsbetrag in Höhe von 68.627,49 EUR zusammen: 
 

 
 
Grundlage für die Tilgung ist eine Darlehenszusage vom 14.03.2007 über ein Kommunaldar-
lehen mit Gläubigerwandlungsrecht in Höhe von 5.779.273,26 EUR. Das Darlehen endet am 
15.12.2040. Die Darlehenszusage kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
 
2.2 Belegnummer: BB3221373 über 50.166,99 EUR 
 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 50.166,99 EUR handelt es sich um die Zahlung eines Tilgungsbetra-
ges mit Fälligkeit 05.03.2018 laut nachfolgend dargelegtem Tilgungsplan (Auszug). Der Betrag 
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ist Teil der Kreditrate in Höhe von insgesamt 114.721,12 EUR. Daneben werden Zinsen in 
Höhe von 64.554,13 EUR fällig: 
 
Auszug aus dem Tilgungsplan: 
 

 
 
Grundlage für die Tilgung ist eine Darlehenszusage vom 23.03.2007 über ein Kommunaldar-
lehen mit Gläubigerwandlungsrecht in Höhe von 4.471.358,37 EUR. Das Darlehen endet am 
03.09.2041. Die Darlehenszusage kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
 
2.3 Belegnummer: WKB676681 über 46.366,17 EUR 
 

 
 
(1) Bei dem Betrag in Höhe von 46.366,17 EUR handelt es sich grundsätzlich um die Zah-
lung eines Tilgungsbetrages mit Fälligkeit 05.02.2018 laut unten dargelegtem Tilgungsplan 
(Aus-zug). Der Betrag ist Teil der Kreditrate in Höhe von insgesamt 105.735,16 EUR. Daneben 
werden Zinsen in Höhe von 59.368,99 EUR fällig: 
 

 
 
Grundlage für die Tilgung ist ein Schuldschein vom 22.03.2007 über 8.451.258,30 EUR. Mit 
dem Schuldschein erkennt die Stadt an, der D. K. D. AG (als Darlehensgeber) den Betrag von 
8.451.258,30 EUR als Darlehen zu schulden. Das Darlehen ist vom Auszahlungstag am 
05.08.2008 an bis zum 05.05.2042 mit 3,4% p.a. zu verzinsen. Die Fälligkeit erfolgt vierteljähr-
lich zum 05. des Quartals. Die Tilgungsraten sind ebenfalls zum 05. eines Quartals fällig. Der 
Schuldschein kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
(2) Bei der oben genannten, seitens des RPA gewählten Stichprobe handelt es sich um die 
seitens 2-114 durchgeführte Stornierung des Beleges WKB676681 (Schuldendienst Tilgung) 
über 46.366,17 EUR, nachdem die Tilgungsrate systemseitig doppelt gebucht wurde:43 
 

                                                
43 detaillierte Darstellung im Anhang 
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Mit Email vom 26.11.2019 erklärte der zuständige Abteilungsleiter Herr W. (2-114), er habe 
die Korrektur mittels der Buchung des WKB676724 über -105.735,16 EUR erledigt: 
 

 
 
Die Korrektur kann auch dem Anhang entnommen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: detaillierte Darstellung des Kreditorenkontos 350419 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion:  

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 

Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.02.1 – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 
Investitionen– Sachkonto 3159311 I-Kr. von sonst. inl. Geldmarkt > 5J. €-W. (fe.Zi) 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 
Gesamtwert P 4.02.1 bei 

Prüfungsbeginn 
(22.11.2019) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbe-
ginn (22.11.2019) 

P 4.02.1 -380.365.034,22 EUR 

3159311 I-Kr. von sonst. 
inl. Geldmarkt > 5J. €-W. 

(fe.Zi)) 

-23.505.663,79 
EUR 

geprüfte Belege:  
BB3558774 über 10.735,00 EUR,  
WKB676685 über -10.735,00 EUR  und  
WKB676711 über 80.556,00 

 
 

14. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 108 Absatz 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 108 Abs. 2 GemO besteht der Jahresab-
schluss u. a. aus der Bilanz. In der Bilanz sind u. a. die Verbindlichkeiten vollständig und ge-
trennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO). Dabei sind gemäß § 47 Abs. 5 
GemHVO die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf der Passivseite der Bilanz zwingend 
auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und auf die Verbindlichkeiten 
aus Kreditaufnahmen aus Liquiditätssicherung aufzuteilen. 
 
(2) Verbindlichkeiten sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag (Erfüllungsbetrag) anzusetzen. Der Erfüllungsbetrag ist der Betrag, den der 
Schuldner zur Erfüllung seiner Verpflichtung aufbringen muss.44 
 

                                                
44 vgl. Seite 364 Kommentar Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz von Bellefontaine, Deisenroth u. a. 
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(3) Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die 
Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als 
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschrei-
ben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit 
ihm ein einmaliger Verwaltungsaufwand der*s Gläubiger*in abgegolten wird. 
 
 
15. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: BB3558774 über 10.735,00 EUR 

 

 
 
Bei dem o. g. Beleg über 10.735,00 EUR handelt es sich um die Zahlung einer Tilgungsrate 
an die Bank K. mit Fälligkeit 15.11.2018: 
 

 
 

 
 
Neben der Zahlung der Tilgungsrate wurden auch Zinsen in Höhe von 1.183,48 EUR fällig. 
Zinsen und Tilgung sind Bestandteil der Rechnung unter der Belegnummer WKB733372: 
 

 
 

 
 
 
2.2 Belegnummer: WKB676685 über -10.735,00 EUR  
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Die Belegnummer WKB676685 ist Bestandteil des o. g. Darlehensvertrages. Es handelt sich 
wiederum um die Zahlung einer Tilgungsrate diesmal mit Fälligkeit 15.02.2018. Der o. g. Gut-
schrift liegt eine Stornierung des Beleges WKB676685 seitens der Geschäftsbuchhaltung 2-
114 zugrunde: 
 
 
 

 
 
Der Betrag wurde unter der Belegnummer WKB676728 in Höhe von -12.003,02 EUR (siehe 
unten) neu seitens der Geschäftsbuchhaltung 2-114 gebucht: 
 

 
 
 

 
 
 
2.3 Belegnummer: WKB676711 über 80.556,00 EUR 
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Bei dem o. g. Beleg über 80.556,00 EUR handelt es sich grundsätzlich um die Zahlung einer 
Tilgungsrate an die Bank K. mit Fälligkeit 15.02.2018 (siehe Auszug nächste Seite): 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Geschäftsbuchhaltung 2-114 stornierte den Betrag und buchte ihn unter der Belegnummer 
WKB676754 in Höhe von -97.049,69 EUR neu. In dem Gesamtbetrag sind neben der Tilgungs-
rate auch Zinsen in Höhe von 16.493,69 EUR enthalten (siehe auch oben): 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: keine 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition P 4.02.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für In-

vestitionen - Sachkonto 3113120 
 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(07.01.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(07.01.2020) 

 
P 4.2.02 

 

 

396.771.819,14 EUR 

 
3113120  
 

 
6.605.249,73 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. WKB686188 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungs-
betrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag (Unterschiedsbe-
trag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige Überlas-
sungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder 
des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 

 
 
 
Der Beleg betrifft einen Kapitalkostenzuschuss an das A.- und P. Gartenstadt. Dieser wurde 
bis Ende Februar 2018 analog zu einem laufenden Kredit gezahlt, den das Pflegeheim bei der 
D. hatte. Dieser Kredit ist Ende Februar 2018 fällig gewesen. Das K. Ludwigshafen hat als 
"Mutter" des Pflegeheimes dann eine zinslose Folgefinanzierung realisiert. Deshalb zahlt die 
Stadt Ludwigshafen den Restbetrag des damals durch den Stadtrat festgelegten Kapitalkos-
tenzuschusses wie im folgenden Zahlungsplan dargestellt monatlich aus. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion: Grüne und Piraten Fraktion 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 29.01.2020 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.02.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inves-
titionen - Sachkonto 3113110 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(07.01.2020) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(07.01.2020) 

P 4.2.02 
 

 

396.771.819,14 EUR 

 
3113120  
 

 
6.605.249,73 EUR 

geprüfter Beleg:  
1. WKB686188 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungs-
betrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag (Unterschiedsbe-
trag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige Überlas-
sungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder 
des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beleg betrifft einen Kapitalkostenzuschuss an das A.- und P. Gartenstadt. Dieser wurde 
bis Ende Februar 2018 analog zu einem laufenden Kredit gezahlt, den das Pflegeheim bei der 
D. hatte. Dieser Kredit ist Ende Februar 2018 fällig gewesen. Das K. Ludwigshafen hat als 
"Mutter" des Pflegeheimes dann eine zinslose Folgefinanzierung realisiert. Deshalb zahlt die 
Stadt Ludwigshafen den Restbetrag des damals durch den Stadtrat festgelegten Kapitalkos-
tenzuschusses wie im folgenden Zahlungsplan dargestellt monatlich aus. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-142  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.8  Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2020: 

TOP 4 – öffentlich:  

Präsentation des Jahresabschlusses 2018 

 

Der Kämmerer stellt den Jahresabschluss der Stadt zum 31.12.2018 anhand einer Power-

Point-Präsentation (Anlage) vor, welche im Anhang beigefügt ist. 

Hierbei werden die maßgeblichen Faktoren beleuchtet, die den Jahresabschluss 2018 beein-
flusst haben. Er geht insbesondere auf die Inhalte folgende Folien ein: 
 

  Eckwerte Folie 53 

  Bilanz Folie 54 

  Struktur Anlagevermögen Folie 55 

  Veränderungen Anlagevermögen Folie 56 

  Eigenkapital Folie 57 

  Entwicklung Eigenkapital Folie 58 

  Rückstellungen Folie 59 

  Verbindlichkeiten Folie 60 

  Ergebnisrechnung Folie 61 

  Kernprobleme Folie 62 

  Finanzergebnis Folie 63 

  Entwicklung Jahresfehlbeträge Folie 64 

  Zusammenfassung Ergebnisrechnung Folie 65 

  Finanzrechnung Folie 66 

  Chancen und Risiken Folie 67 

 
 

 

Sodann nimmt der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis. 
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TOP : 5 öffentlich  
Bericht des Bereichs Revision über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 
 
Herr Libowsky stellt die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch den Bereich Revision in 
Form einer PowerPoint-Präsentation (Anlage) vor. 
 
Er geht insbesondere auf die Inhalte folgende Folien ein: 
 

  Prüfungsgrundlagen Folie 73 

  zentrale rechtliche Grundlagen Folie 74, 75 und 76 

  grundsätzliche Feststellungen Folie 78 und 79 

  Prüfungsgegenstand Folie 81 und 82 

  Art und Umfang der Prüfung Folie 83 

  Prüfungsteam Folie 84 

  Prüfungsschwerpunkte Folie 85 

  IT / Software Folie 87 

  Buchführung Folie 88 

  Kontenrahmenplan / Stetigkeitsgrundsatz Folie 89 

  Teilergebnisrechnungen Folie 90 

  regelmäßig wiederkehrende Leistungen Folie 91 

  Gesamtabschluss allgemein Folie 92 

  Ziel Gesamtabschluss 2018 Folie 93 

  wesentliche Prüfungsbemerkungen Folie 95 

  Änderung Buchwerte Rathaus und Hochstraße Nord Folie 96 

  Betriebs- und Geschäftsausstattung Folie 97 

  geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau Folie 98 

  Pensions- und sonstige Rückstellungen Folie 99 

  Jahresfehlbetrag Folie 100 

  Kennziffern Folie 101 

 Z zusammenfassendes Ergebnis Folie 103 

 
Sodann nimmt der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis. 
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276 
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3. Zusammenfassendes Ergebnis: 
 

Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses des Ausschusses in einem Prü-
fungsbericht (unter Bezugnahme auf den Prüfungsbericht des Bereichs Revi-
sion) und Abgabe von  
 
Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses an den Stadtrat: 
 

 Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 

 Entlastung der Oberbürgermeisterin, des Bürgermeisters und der Bei- 
geordneten für das Haushaltsjahr 2018 

 
 Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in den Sitzungen am  
 

 05.09.2018, 28.11.2018, 13.02.2019, 03.04.2019, 04.9.2019, 20.11.2019,  und 
29.01.2020 

 

 die Anlagen zum Jahresabschluss stichprobenweise geprüft. Somit hat der Aus-
schuss seine Aufgabe nach den §§ 110, 112 und 113 GemO erfüllt. Die Ergeb-
nisse der Prüfung und Beratung sind in Form einer Empfehlung dem Stadtrat 
bekannt zu geben. Außerdem wurde der Prüfungsbericht des Bereichs Revision 
am in der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
25.11.2020 beraten. 

 
  

Aufgrund der in den Sitzungen insgesamt gewonnenen Erkenntnisse empfiehlt der 
Rechnungsprüfungsausschuss dem Stadtrat 
  

 den Jahresabschluss und dessen Anlagen zum 31.12.2018 wie folgt festzu 
 stellen. 

 
a) die Bilanz zum 31.12.2018 

mit einer Bilanzsumme i.H.v. 
 
und einem Eigenkapital i.H.v. 
 

 
2.406.810.347,56 EUR 

 
476.889.747,77 EUR 

b) die Ergebnisrechnung zum 31.12.2018 
mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 
 

 
-53.042.673,71 EUR 

c) die Finanzrechnung zum 31.12.2018 
mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 
 

 
-8.182.314,48 EUR 
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die Entlastung von 
 

 Frau Oberbürgermeisterin Steinruck 
 Frau Bürgermeisterin Prof. Dr. Reifenberg 
 Herrn Beigeordneten Feid 
 Herrn Beigeordneten Dillinger 
 Frau Beigeordnete Beate Steeg 
 

 

für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Hinweis zu beschließen, den Gesamtabschluss 
2018 zeitnah zu finalisieren und – sobald geprüft sowie dem Stadtrat zur Kenntnis 
gegeben – zu veröffentlichen. 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss stimmt den Empfehlungen - analog der Empfeh-
lungen des Bereichs Revision – an den Stadtrat unter Hinweis auf den zu finalisieren-
den Gesamtabschluss 2018 wie folgt zu  
 
  a, b und c      einstimmig 
 

 Frau Oberbürgermeisterin Steinruck  einstimmig 
 Frau Bürgermeisterin Prof. Dr. Reifenberg einstimmig 
 Herrn Beigeordneten Feid    einstimmig 
 Herrn Beigeordneten Dillinger   einstimmig 
 Frau Beigeordnete Beate Steeg   einstimmig 

 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 25.11.2020 
 
 
 
 

 
 
 
 


